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1 Einleitung

Die Stadt Stolpen beabsichtigt die Entwicklung und stadtebauliche Ordnung &stlich des Bahn-
hofsareals in der Gemarkung Langenwolmsdorf durch die Ausweisung eines Gewerbegebiets
sowie die Sicherung einer zukunftsorientierten und umweltgerechten Nutzung der Flachen der
Tierhaltungsanlage. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Alte Napoleonstrafe® und der pa-
rallel durchgefiihrten Anderung des Flachennutzungsplans (FNP) der Stadt Stolpen fiir die Plan-
vorhabenflache sollen daflr die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden.

Fur die Anderung des FNP und den Bebauungsplan ,Alte NapoleonstraRe“ der Stadt Stolpen
besteht eine gesetzlich verankerte Prifpflicht der Umweltauswirkungen. Die Umweltprifung ist
nach den Vorgaben des § 2 Abs. 4 BauGB fir die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB
durchzufihren.

Fur die Untersuchung der potenziellen Auswirkungen auf die Umwelt mussen formal zunachst
alle Schutzguter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a, ¢ und d BauGB in Betracht gezogen werden.

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprufung sind auf die entscheidungserheblichen Sach-
verhalte zu konzentrieren. Der Umweltbericht stellt die Ergebnisse der Umweltpriifung dar und ist
unverzichtbarer Teil der Begriindung des Bebauungsplans. Die Inhalte der fir den Umweltbericht
beizubringenden Unterlagen sind in Anlage 1 des BauGB festgelegt.

Der gemeinsame Umweltbericht wird parallel zum Entwurf des Bebauungsplans aufgestellt, so-
wie zum Entwurf der 1. Anderung des Flachennutzungsplans der Stadt Stolpen, welche den glei-
chen Geltungsbereich besitzt wie der 0. g. Bebauungsplan und im Parallelverfahren aufgestellt
wird. Die im weiteren Planungsverlauf zu konkretisierenden Daten werden darin benannt.

1.1 Inhalte und Ziele der 1. FNP-Anderung

Die Stadt Stolpen verfugt Uber einen wirksamen Flachennutzungsplan aus dem Jahr 2015,
dessen Darstellungen dem Planvorhaben entgegenstehen. Der Flachennutzungsplan wird daher
gemal § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum Bebauungsplan geandert.

Das Plangebiet der 1. Teilanderung des Flachennutzungsplans umfasst das Plangebiet fir den
Bebauungsplan ,Alte Napoleonstralte” der Stadt Stolpen.

Der Flachennutzungsplan aus dem Jahr 2015 stell fur das Plangebiet u.a. Bahnanlagen sowie
Flachen fur die Landwirtschaft dar. Das Plangebiet ist damit dem planungsrechtlichen
Aulenbereich zuzuordnen. Dartber hinaus liegt ein wesentlicher Teil des sudoéstlichen
Randbereichs innerhalb einer Flache fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft. Diese Flache bildet zugleich die 6stliche und sudliche
Abgrenzung der FNP-Anderung.

Die Darstellungen des Flachennutzungsplanes widersprechen somit dem Planvorhaben, weshalb
dieser gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum Bebauungsplan geandert wird.
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Landschaftsplan

Im zum Flachennutzungsplan gehdrige integrierte Landschaftsplan /24/ ist der Erhalt des vorhan-
denen Grinlands im Sidden des Sondergebiets vorgesehen. Diese Flache wird im vorliegenden
Bebauungsplan als Flache fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft ausgewiesen. Ebenso soll das FlieRgewasser mit Ufervegetation im stidostli-
chen Teilgebiet und das naturnahe Kleingewasser (nach § 30 BNatSchG geschutzte Biotop) er-
halten werden. Entlang der Alten Napoleonstralle sieht der Landschaftsplan strallenbegleitend
die Erhaltung und Erganzung von Baumreihen vor, was entsprechend im Bebauungsplan festge-
legt wird.

1.2 Inhalte und Ziele der Bauleitplanung

Eine detaillierte und umfassende Darstellung zu Inhalt, Ziel und Erforderlichkeit geben die Be-
grindungen zum Bebauungsplan und zur Flachennutzungsplananderung. Nachfolgend werden
nur die wesentlichen Aussagen Ubernommen und kurz dargestellt.

Raumliche Abgrenzung des Plangebiets

Das Plangebiet des Bebauungsplans sowie der Bereich der 1. Anderung des Flachennutzungs-
plans liegen im Freistaat Sachsen, im Landkreis Sachsische Schweiz-Osterzgebirge, auf dem
Gebiet der Stadt Stolpen, Gemarkung Langenwolmsdorf.

Das Plangebiet befindet sich im stdlichen Stadtgebiet von Stolpen, sudlich der sogenannten
Siedlung Zscheppa, welche die Kernstadt Stolpen mit dem Ortsteil Langenwolmsdorf verbindet.

Es wird begrenzt durch:
e Wohn- und Gewerbebebauung im Norden,
e landwirtschaftlich genutzte Flachen im Osten und Siden,

o die StralRe ,Alte Napoleonstralle® und anschlieliend die Bahnhofstralle mit Bahnhof sowie
landwirtschaftlich genutzte Flachen im Westen.

Das Plangebiet umfasst eine Flache von ca. 8 ha. Er wird in Nord-Sud-Richtung von der Stral3e
»Alte Napoleonstralte* begrenzt und in Ost-West-Richtung von der Bahnstrecke Pirna—Sebnitz
gequert.

Der nérdliche Bereich des Geltungsgebiets wird von einem ortsansassigen Obstbauunterneh-
mens genutzt. Sudlich dieser Flache befinden sich die Gleisanlagen der Bahnstrecke 6600 Pirna-
Sebnitz, welche den Geltungsbereich in einen sudlichen und nérdlichen Bereich unterteilt. Auf
der sudlichen Flache liegen eine in Betrieb befindliche Tierhaltungsanlage mit zugehdriger Gul-
lelagune sowie eine groBe Grinflache. Ostlich der Gillelagune erstreckt sich ein von Bdumen
umgebener Teich mit angrenzendem Bachlauf. Dieser verlauft nach Norden zunachst innerhalb
und dann entlang der 6stlichen Grenze des Plangebiets und mundet weiter ndrdlich auRerhalb
des Plangebiets in den Langewolmsdorfer Bach.
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Umgebung des Plangebiets

Nordéstlich des Geltungsbereichs schliel3t die als ,Zscheppa“ bezeichnete Hausergruppe an, die
den sudlichen Abschluss der Stolpener Altstadt bildet. Die bestehenden Hauser dienen tberwie-
gend dem Wohnen. Im Norden grenzt gewerbliche genutzte Bebauung des Obstbauunterneh-
mens an. Der im Norden liegende Vierseitenhof wird neben Wohnen in geringem Umfang auch
fur gewerblich Zwecke genutzt. Norddstlich befindet sich der durch Landwirtschaft und Wohnen
gepragte Ortsteil Langenwolmsdorf. Im Westen liegen der Bahnhof sowie als 6ffentlicher P+R-
Parkplatz genutzte Flachen mit ErschlieBungsstrale der Stadt Stolpen.

Die innerstadtisch gelegene Burg Stolpen befindet sich etwa 1,1 km nérdlich des Geltungsbe-
reichs. Ostlich, stdlich und westlich des Plangebiets befinden sich landwirtschaftlich genutzte
Flachen und Grinlandflachen, welche vereinzelt durch lineare Baum- und Gehdlzstrukturen ge-
gliedert sind. Die nachste Siedlung in sudlicher Richtung ist das Dorf Heeselicht in ca. 2,6 km
Entfernung (Luftlinie).

Wesentliche Inhalte

Die Flachen eines bestehenden Obstbauunternehmens im Norden werden als Gewerbegebiet
(GE) ausgewiesen. Im Suden des Plangebiets werden die Flachen und Anlagen einer bestehen-
den Tierhaltungsanlage als sonstige Sondergebiete (SO 1 und SO 2) mit der Zweckbestimmung
»rierhaltung® festgesetzt.

Erganzend werden Grunflachen zur Sicherung des schitzenswerten Naturbestands im Stdosten
ausgewiesen.

Ziele

Ziel des Bebauungsplans, sowie der parallel durchgefiihrten 1. Anderung des Flachennutzungs-
plans, ist der Erhalt sowie die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Zulas-
sigkeit folgender Nutzungen:

e Gewerbliche Bauflache
e Sondergebietsflache Tierhaltung
e Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung (privat und nachrichtliche Ubernahme)

e Grinflachen

Wesentliche planungsrechtliche Festsetzungen

Art und Mal3 der baulichen Nutzungen
Im Geltungsbereich werden Gewerbegebiete (GE) nach § 8 BauNVO festgesetzt.

Des Weiteren werden im Geltungsbereich zwei sonstige Sondergebiete (SO 1 und SO 2) mit der
Zweckbestimmung ,Tierhaltung“ nach § 11 BauNVO festgesetzt. Das sonstige Sondergebiet
SO 1 dient der Unterbringung einer Tierhaltungsanlage zur Ferkelaufzucht. Zulassig sind
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Stallgebaude mit Ferkelaufzuchtplatzen fir insgesamt bis zu 10.576 Aufzuchtferkeln mit einem
Gewicht von bis zu 25 kg und den notwendigen betriebszugehdrigen Nebenanlagen. Das sons-
tige Sondergebiet SO 2 dient der Unterbringung der fur die Tierhaltungsanlage erforderlichen
Glllehaltung (in geschlossener Bauweise) sowie einer Fahrsiloanlage zur Lagerung von nicht
immissionsrelevanten Futterprodukten.

Die festgesetzte Grundflachenzahlen fur die geplanten Nutzungen orientiert sich an den in § 17
BauNVO vorgegebenen Orientierungswerten sowie der gangigen Praxis. Die zulassigen
Gebaudehohen orientieren sich an den nérdlich angrenzenden Siedlungsbereichen sowie den
bestehenden baulichen Anlagen der Tierhaltungsanlage im SO 1. Die teilweise stark variierenden
Gelandeniveaus wurden dabei entsprechend berucksichtigt.

Die festgesetzte Gebaudehodhe gilt als Hochstmald der zulassigen Hohe baulicher Anlagen. Die
maximal zulassige Hohe ist die Gebaudefirsthohe oder Oberkante Attika bei Flachdachern. Eine
Uberschreitung um bis zu 2 m ist durch technische Anlagen, Dachaufbauten sowie technisch
erforderliche Schornsteine zuldssig. Abweichend von der festgesetzten maximalen
Gebaudehoéhe sind im SO 2 erforderliche Dachaufbauten bis zu einer Hohe von 305 m . NHN
zulassig.

Bauweise, liberbaubare und nicht liberbaubare Grundstiicksfladche

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, bei welcher Gebaude mit einer Lange von mehr
als 50 m zulassig sind.

Die Uberbaubare Grundsticksflache ist durch Baugrenzen gekennzeichnet. Bauliche Anlagen
durfen ausschliellich innerhalb der Baugrenzen errichtet werden.

Auf den nicht Gberbaubaren Grundstlcksflachen sind Garagen, Uberdachte Stellplatze und Ne-
benanlagen unzulassig. Ausnahmsweise zulassig sind Einfriedungen, Anlagen der inneren Er-
schlielung einschlielich nicht Uberdachter Stellflachen sowie erforderliche brandschutztechni-
sche Anlagen und Anlagen zur Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, auch
aullerhalb der Baugrenzen.

Flachen fiir Abwasseraufbereitung, Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser

Niederschlagswasser ist grundstlicksbezogen aufzufangen, zurtickzuhalten und zu versickern.
Wird eine gedrosselte Einleitung angedacht, so ist das Vorgehen vorab mit der unteren Natur-
schutzbehorde und der unteren Wasserbehorde abzustimmen. Eine Einleitung in den Langen-
wolmsdorfer Bach oder dessen Zulauf ist nur bei nachgewiesener Versickerungsunfahigkeit und
in einer dem naturlichen Gebietsabfluss entsprechenden Menge zuldssig. Die Versickerung oder
Ableitung bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis; auf belasteten Flachen ist eine Versickerung
unzulassig.

Mit Gulle kontaminiertes Niederschlagswasser ist so in den Gullebehalter zurlickzufiihren, dass
eine Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers vermieden wird.
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Sidlich der Bahnstrecke ist im SO 1 das Abwasser (ber private dezentrale Abwasseranlagen zu
beseitigen. Die Grundstiicke noérdlich der Bahnstrecke sind an die zentrale Abwasserversor-
gungsanlage anzuschliel3en.

Festsetzungen zur Grinordnung und zu artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und ErsatzmafR-
nahmen

Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen erfolgen fir den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Festsetzungen zur Grinordnung und zu artenschutzrechtlichen MaRnahmen. Hierzu
wurden ein Grunordnungsplan (GOP) /5/ und ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag /4/ erstellt.
Auf diese wird in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes zu den Schutzgitern einge-
gangen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren

In den Sondergebieten SO 1 und SO 2 ist durch die Anlage und den dauerhaften Erhalt eines
Schutzwalls sicherzustellen, dass kein Abwasser oder Gulle in die 6stlich angrenzenden Hang-
und Biotopbereiche gelangt. Die Ausgestaltung des Walles ist mit der zustandigen Naturschutz-
behdrde abzustimmen.

Die Stallanlagen in SO 1 sind mit LUftungsanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik zu versehen und zu betreiben.

1.3 Fir die Umweltprifung relevante iibergeordnete Planungen sowie Fachgesetze

Fur die Umweltprifung wurden die umweltrelevanten Ziele, welche sich aus den im Kap. 1.3.2
aufgefuhrten Fachgesetzen ergeben, bertcksichtigt. Weiterhin wurden umweltrelevante Ziele der
ubergeordneten Planungen herangezogen (s. nachfolgendes Kap. 1.3.1).

1.3.1 Ziele des Umweltschutzes aus den iibergeordneten Planungen

Landes- und Regionalplanung

Folgende rdumliche Planungsvorgaben liegen fur das Plangebiet vor:
¢ Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 /1/
e 2. Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 /2/

e Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 2015

Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) 2013

Im LEP 2013 /1/ wird Stolpen als landlicher Raum im Mittelbereich des Mittelzentrums Pirna aus-
gewiesen. Die Gemeinde wird dem grenznahen Gebiet zugeordnet. Landschaftlich gehort es zum
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Westlausitzer Hiigel- und Bergland. Im Landesentwicklungsplan Sachsen von 2013 sind folgende
relevante allgemein gultige Ziele formuliert:

Ziel 2.2.1.1: Die Neuinanspruchnahme von Freiflachen fir Siedlungs- und Verkehrszwecke soll
in allen TeilrAumen Sachsens vermindert werden [...]

Ziel 2.2.1.7: Brachliegende und brachfallende Bauflachen, insbesondere Gewerbe-, Industrie-,
Militar- und Verkehrsbrachen sowie nicht mehr nutzbare Anlagen der Landwirtschaft, sind zu be-
planen und die Flachen wieder einer baulichen Nutzung zuzuflihren, wenn die Marktfahigkeit des
Standortes gegeben ist und den Flachen keine siedlungsklimatische Funktion zukommt. Durch
eine vorrangige Altlastenbehandlung auf Industriebrachen ist deren Wiedernutzbarmachung zu
beschleunigen. Nicht revitalisierbare Brachen sollen rekultiviert oder renaturiert werden.

Ziel 2.2.1.9: Eine Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden.

Ziel 2.2.1.10: Die Siedlungsentwicklung ist auf die Verkniipfungspunkte des OPNV zu konzent-
rieren.

Grundsatz 2.3.1.1: Zur Foérderung einer nachfrageorientierten Entwicklung von
Gewerbestandorten sollen die rdumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen fur die
Ansiedlung und Erweiterung von Betrieben geschaffen werden.

Durch den Bebauungsplan werden vorwiegend bereits bebaute Flachen Uberplant, was zu einer
Reduzierung der Nutzung unberihrter Freiflachen flr Sieglungszwecke beitragt. Des Weiteren
werden die raumlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen fur die Erhaltung, Erweiterung und
Umstrukturierung bestehender Gewerbegebiete unterstitzt. Dem vorliegenden Bebauungsplan
stehen keine Belange der Landesplanung entgegen.

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020

Stolpen ist in der zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge
aus dem Jahr 2020 /2/ als Grundzentrum mit den besonderen Gemeindefunktionen Tourismus
und Gewerbe genannt. Stolpen liegt auf der regional bedeutsamen Verbindungs- und Entwick-
lungsachse Dresden — Stolpen — Neustadt in Sachsen. Die Zuweisung der besonderen
Gemeindefunktion ,Gewerbe" an Stolpen erfolgt allerdings nur aufschiebend bedingt, bis ein
konkretes Ansiedlungsinteresse am Vorsorgestandort Industrie und Gewerbe GEQ9 sudlich
Langenwolmsdorf in Anspruch genommen wird. Bis zum Wirksamwerden der Gemeindefunktion
,Gewerbe“ hat die Stadt Stolpen ,die Ausweisung von Bauflachen am Bedarf ihres Nahbereiches
auszurichten®.

Die nur ca. 1,1 km (Luftlinie) vom Bahnhof entfernte Burg Stolpen wird im Regionalplan als histo-
risches und sichtexponiertes Kulturdenkmal (Nr. KD11) ausgewiesen und dient auch als Grund
fur die Ausweisung der besonderen Funktion , Tourismus* fir das Grundzentrum.

Das Plangebiet liegt im Sichtbereich der historisch bedeutsamen Burg Stolpen und ist damit
grundsatzlich von Festlegungen des Regionalplans Oberes Elbtal/Osterzgebirge zum Kulturland-
schaftsschutz berthrt. Nach Ziel 4.1.2.1 des Regionalplans sollen diese Bereiche von land-
schaftsstérenden baulichen Anlagen freigehalten werden.
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Das entsprechende Kapitel des Regionalplans ist jedoch aufgrund des mafigeblichen Beschlus-
ses zur Teilunwirksamkeit des Regionalplans (Stand: Dezember 2024) derzeit unwirksam. Unab-
hangig davon wird durch die textlichen Festsetzungen zur maximal zulassigen Hohe baulicher
Anlagen sichergestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen Beeintrachtigungen des Land-
schaftsbildes verursacht und nicht im Widerspruch zu den genannten regionalplanerischen Ziel-
setzungen steht.

Die an die im Bebauungsplan festgesetzten Gewerbegebiete (GE) und Sondergebiete (SO) an-
grenzenden landwirtschaftlich genutzten Flachen sind im Regionalplan als Vorranggebiete fir die
Landwirtschaft ausgewiesen.

Sonstige Planungen

Fur einen Teil des Plangebiets bestand zuvor ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans ,Sondergebiet Schweinemastanlage Stolpen, Alte Napoleonstralte® mit
integriertem Grinordnungsplan. Parallel dazu sollte der Flachennutzungsplan geandert werden.
Die aktuelle Entwurfsfassung vom 23.02.2021 sah die Ausweisung eines Sonstigen Sonderge-
biets mit der Zweckbestimmung Schweinemastanlage vor, mit dem Ziel, durch Erweiterungs- und
Modernisierungsmafnahmen Platz fir insgesamt 14.480 Ferkelaufzuchtplatze zu schaffen. Das
Aufstellungsverfahren wurde am 28.02.2022 mit der Aufhebung per Stadtratsbeschluss beendet,
bevor der Bebauungsplan Rechtswirksamkeit erlangen konnte. Es lassen sich aufgrund des be-
endeten Verfahrens keine Festsetzungen oder Rechtsanspriche ableiten.

1.3.2 Ziele des Umweltschutzes aus den Fachgesetzen

MaRgebliche gesetzliche Grundlage fur die Erstellung des Umweltberichtes ist das
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017, zuletzt gedndert am 22.12.2025.

Weiterhin werden mindestens die folgenden Bundes- und Landesgesetze sowie nachgeordnete
Verordnungen und Vorschriften bericksichtigt:

e Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung vom
18.03.2021, zuletzt gedndert am 22.12.2025,

e Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17.05.2013, zuletzt
geandert am 22.12.2025,

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009, zuletzt gedndert am
22.12.2025,

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009, zuletzt
geandert am 23.10.2024,

o Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom 24.02.2012, zuletzt gedndert am 02.03.2023,

e Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.1998, zuletzt gedndert
am 25.02.2021,
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Sachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG) vom 06.06.2013, zuletzt gedndert am
22.07.2024,

Sachsisches Wassergesetz (SachsWG) vom 12.07.2013, zuletzt geandert am
27.06.2025,

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen -
Sachsisches Denkmalschutzgesetz (SachsDSchG) vom 03.03.1993, zuletzt geandert
am 20.12.2022

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung im Freistaat Sachsen (SachsUVPG)
vom 25.06.2019, zuletzt gedndert am 20.08.2019.

Weiterhin sind vor allem die folgenden Verordnungen und EG-Richtlinien direkt bzw. indirekt

relevant:

Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MalRnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik - Wasserrahmenrichtlinie, zuletzt geandert durch die
Richtlinie 2014/101/EU vom 31.10.2014,

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
30.November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten -
Vogelschutzrichtlinie, zuletzt geandert durch die Verordnung (EU) 2019/1010 vom
25.06.2019,

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Le-
bensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
(FFH-Richtlinie), zuletzt geandert durch die Richtlinie (EU) 2025/1237 vom 24.06.2025,

Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 09.07.2021,

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (BArtSchV -
Bundesartenschutzverordnung) vom 16.02.2005, zuletzt gedndert am 21.01.2013,

Weiterhin wird auf folgende Verwaltungsvorschriften Bezug genommen:

Erste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 18.08.2021,

Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26.08.1998, korrigiert
am 07.07.2017.
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
2.1 Untersuchungsrahmen, Betrachtungsumfange

Gegenstand der Umweltprifung sind die Festsetzungen des Bebauungsplans sowie die Darstel-
lungen der parallelen Anderung des Flachennutzungsplans. Fiir die Umweltpriifung werden die
Kategorien der Festsetzungen des Bebauungsplanes mit potenziell erheblichen Umweltauswir-
kungen durch Wirkfaktoren untersetzt, die einen Aufschluss Uber die Intensitat der moglichen
Beeinflussung und damit moglichen Konfliktsituation geben.

Die Festsetzungen sind entsprechend der Wirkfaktoren der nachfolgenden Relevanzmatrix be-
zuglich ihrer Auswirkungen auf die Schutzguter vertiefend zu prifen. Zur Voreinschatzung der
Betroffenheit der Schutzglter werden folgende Unterscheidungskriterien eingefuhrt:

Als wesentlicher Wirkfaktor [ X ] werden Beeinflussungen eingestuft, wenn diese deutlich und
langere Zeit nachweisbar sein werden und die Auswirkung nicht offensichtlich so gering ist, dass
eine Beeintrachtigung von Schutzgutern bzw. Belangen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis 7d BauGB in
nennenswertem Mal3e ausgeschlossen werden kann. Eine Prifung auf Basis der Umweltziele ist
erforderlich.

Als Wirkfaktor von untergeordneter Bedeutung [ O ] wird eine Beeinflussung dann eingestuft,
wenn eine Beeintrachtigung zu erwarten ist, die jedoch quantitativ so gering ist, dass eine Beein-
trachtigung von Schutzgltern bzw. Belangen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis 7d BauGB in nennens-
wertem Male auch ohne nahere Untersuchung ausgeschlossen werden kann (auf der Grundlage
allgemein verbreiteter Kenntnisse und Erfahrungen).

Als Wirkfaktor sehr gering bzw. nicht relevant [ ] werden Beeinflussungen eingestuft, deren
Auftreten nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf Grund der planungsrelevanten Gegebenheiten
und speziellen MaRnahmen nicht zu erwarten ist, oder deren quantitatives Ausmal so gering ist,
dass die Auswirkungen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis 7d BauGB nach dem derzeitigen Kenntnisstand
nicht nachweisbar sein werden.

Relevanzmatrix der Wirkfaktoren bei Planumsetzung

In der nachfolgenden Relevanzmatrix (Tabelle 1) werden die bei Umsetzung der Festsetzungen
des Bebauungsplans auftretenden Wirkfaktoren zusammengefasst und in eine Wirkungspfadbe-
ziehung zu den Schutzgltern der Umwelt gesetzt. Der Begriff Wirkungspfad wird als Kette der
Umweltveranderungen, die zwischen dem Ort der Nutzungsanspriiche und der damit verbunde-
nen Einwirkung und dem Ort der Umwelt (Schutzguter), an dem eine relevante Veranderung re-
gistriert wird, im Umweltbericht verwendet.

Die Erlauterungen zur Tabelle werden anschlief3end in der Reihenfolge der Wirkfaktoren gege-
ben. Dabei werden auflerdem Schlussfolgerungen hinsichtlich des weiteren Untersuchungsbe-
darfes bzw. bewertungsrelevante Informationen bereits mit eingearbeitet.

Anhand der aufgeflhrten Nutzungsanspriche und sich daraus ergebenden Wirkfaktoren kann
abgeschatzt werden, welche Schutzglter und Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a bis 7d BauGB in
welcher Intensitat von Auswirkungen bei Umsetzung der Planvorgaben betroffen sein kdnnen,
um Schlussfolgerungen fiir den Untersuchungsrahmen zu ziehen.
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Grundsatzlich werden alle benannten Wirkfaktoren und daraus resultierenden Wirkpfade im Um-
weltbericht beschrieben.

Allgemein lassen sich bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen unterscheiden, wobei
baubedingte Wirkungen zeitlich begrenzt sind und anlage- und betriebsbedingte Wirkungen
dauerhaft die Umwelt beeinflussen.
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Tabelle 1: Matrix zur Ermittlung des Untersuchungsrahmens fiir den Umweltbericht

Umweltbereich

(Schutzgut)

Wirkfaktor

Flora, Fauna, biologische Vielfalt,

inkl. Natura 2000-Gebiete
Kulturelles Erbe/ Kulturglter und

Mensch, insbesondere menschli-
sonstige Sachguter

che Gesundheit u. Bevdlkerung

Boden
Flache
Klima

Luft
Landschaft

O | Wasser

Baubedingte zusatzliche Flachenin-
anspruchnahme

Baubedingte Storwirkungen/ Emissi-
onen (Larm, Luftschadstoffe, Er-
schitterung)

Flécher]inanspruchnahme bebau- X X o X X o X
bare Flache

Baukdrper als Landschafts- und
Oberflachenelement

x
x
@)

x
(@)

Larmemissionen

Emission von Luftschadstoffen (@] X

Emission von Geriichen

Emission von Bioaerosolen

Sonstige Emissionen (Warme, Licht,
optische Emissionen)

Anfall von Abfallen O (0]
Abwasser, Niederschlagswasser X
Risiken durch Unfalle/Katastrophen (0] (0]

Kumulierung von Vorhaben benach-
barter Plangebiete

Emission von klimarelevanten Gasen
und Anfalligkeit fir Folgen des Kii- (0] 0] 0]
mawandels

Stoffe und Technologien

O [ X|X|X]|X]| O
@)
x

O|0|0| X

Einwirkung sehr gering

Einwirkung gering oder von untergeordneter Bedeutung, im Weiteren verbal-argumentative Bewer-
tung

Potenzielle Einwirkungen mit wesentlichem Wirkungsfaktor, weitere vertiefende Betrachtungen un-
ter Berucksichtigung der Empfindlichkeit und Umweltziele erforderlich
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2.1.1 Beschreibung der Wirkfaktoren zur Verursachung potenzieller
Umweltauswirkungen

Baubedingter zuséatzliche Flacheninanspruchnahme

Baubedingte Beeintrachtigungen sind temporar andauernde Auswirkungen, die sich i. d. R. auf
die Bauzeit beschranken. Diese gehen insbesondere von der Inanspruchnahme durch Baustel-
leneinrichtungen und Baustellenfahrzeuge aus. Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung ist
der Umfang der Baumalinahmen gering. Die Flacheninanspruchnahme ist temporar und erfolgt
innerhalb der ausgewiesenen Baugrenzen. Die Flachen werden nach der Bauphase wiederher-
gestellt und es verbleibt keine dauerhafte Beeintrachtigung.

Bauarbeiten mussen so durchgefihrt werden, dass keine Verunreinigungen des Untergrunds
auftreten. Baustellenabwasser sind schadlos zu entsorgen und dirfen nicht ins Gewasser
eingeleitet werden. Lagerung und Umgang mit Baumaterialien, Kraftstoffen und anderen
wassergefahrdenden Stoffen sowie Reparaturen an Baumaschinen missen auf3erhalb des 10 m
breiten Gewasserrandstreifens des Grabens im sudostlichen Teil des Plangebiets erfolgen.
Baumaterialien sind so zu lagern, dass sie nicht in das Gewasser gelangen kdnnen.

Eine Wasserhaltung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig. Im Rahmen von
Aufschlussarbeiten im Bereich der Tierhaltungsanlage wurde kein Grund- bzw. Sickerwasser
angeschnitten. /23/

Die baubedingte Flacheninanspruchnahme kann jedoch zum Verlust von Lebensraume fir Pflan-
zen und Tiere fGhren.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Baubedingte Storwirkungen/Emissionen

Aufgrund der technogenen Pragung und Nutzung des Plangebiets durch die Bahnstrecke und die
bestehende Tierhaltungsanlage mit Gullelagune ist von einer entsprechenden Vorbelastung aus-
zugehen. Mdgliche Wirkungen durch baubedingte Emissionen von Luftschadstoffen und Staub-
abwehungen sind daher und aufgrund der Gréf3enordnung der zu erwartenden BaumalRnahmen
nicht zu erwarten. Ebenso sind potenziell erhebliche Auswirkungen durch Larmemissionen in der
Bauzeit auf den Menschen aufgrund der GroRenordnung und ihres temporaren Charakters nicht
zu erwarten.

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es jedoch durch Baufahrzeugbewegungen, Larmemissionen
und/oder Menschenprasenz, Erschitterungen zu Stérungen empfindlicher Arten sowie ggf. Ver-
lust von Einzelindividuen durch Uberfahren/Kollision im baubedingten Verkehr kommen (potenzi-
elle Verletzung § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung der Auswirkungen auf Tiere durch Stérwirkungen
erforderlich.
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Flacheninanspruchnahme bebaubare Flache

Im Zuge der Flacheninanspruchnahme kann eine Beeintrachtigung von Natur und Landschaft
ohne vertiefende Betrachtung nicht ausgeschlossen werden. Infolge des Flachenverbrauchs mit
Fallung von Geholzen und Versiegelung kommt es zu einer Beeinflussung des Bodens und Inan-
spruchnahme von Lebensraumen fiir Flora und Fauna. Der am Standort vorhandene Boden wird
Uberpragt und verliert seine nattrlichen Bodenfunktionen. Auswirkungen auf die Grundwasser-
neubildung sind potenziell infolge von Versiegelung und Ableitung des anfallenden Niederschla-
ges madglich.

Vorhandene Gewasserstrukturen werden durch die Umsetzung des Bebauungsplans nicht be-
eintrachtigt.

Ein Auslésen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden gem. § 44 BNatSchG ist bei Um-
setzung der Planung unter der Voraussetzung der Einhaltung von Vermeidungs- und Minde-
rungsmafnahmen nicht zu erwarten.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Baukorper mit Gberdurchschnittlicher Héhe sind grundsatzlich geeignet, das Landschaftsbild zu
beeinflussen.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Larmemissionen

Konflikte durch Larmemissionen kénnen auf der einen Seite durch bestehende Nutzungen, welche
auf das Plangebiet wirken oder auf der anderen Seite durch die Nutzung des Plangebietes und die
Wirkung auf die angrenzenden Nutzungen entstehen. Nordlich des Plangebiets grenzen gewerbli-
che Nutzungen an, darunter ein Obstbaubetrieb mit Hofladen sowie ein Kfz- und Landmaschinen-
servicebetrieb. Von diesen Betrieben gehen entsprechende Vorbelastungen aus. Innerhalb des
Plangebiets entstehen zudem Larmemissionen durch den Betrieb der Schweinemastanlage. Bei
Umsetzung des Bebauungsplans konnen Veranderungen der Larmwirkung durch die Nutzung
der Gewerbeflachen und veranderte Nutzung der Sonderbauflachen fur die Tierhaltung auftreten.
Schadliche Umwelteinwirkungen kénnen insbesondere dann vorliegen, wenn rechtlich fixierte Im-
missionswerte fur Schallimmissionsbelastungen Uberschritten werden.

Fir die Bewertung von Auswirkungen wurde daher das Fachgutachten zur Larmwirkung der ge-
planten Anderung der Schweinemastanlage herangezogen /26/, /27/.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.
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Emission von Luftschadstoffen

Als emissionsrelevante Planung werden zwei sonstige Sondergebiete mit der Zweckbestimmung
»rierhaltung® im Bebauungsplan festgesetzt. Aufgrund der Ausweisung von Gewerbegebieten,
sowie durch die Ausweisung des Sondergebiets Tierhaltung kann es zu Umweltbeeintrachtigun-
gen durch Emissionen von Luftschadstoffen sowie Staub und Abgasen kommen. Die gewerbliche
Es wird eine Immissionsprognose nach TA Luft /6/ erstellt.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Emission von Gerlichen

Aufgrund der Ausweisung der Sondergebiete fur die Tierhaltung und der Nahe zur Wohnnutzun-
gen kann es zu Konflikten mit der umgebenden Bebauung durch Gerliche kommen. Es wird eine
Immissionsprognose nach TA Luft /6/ erstellt.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Emission von Bioaerosolen

Aufgrund der Ausweisung der Sondergebiete fir die Tierhaltung und der Nahe zur Wohnnutzun-
gen kann es zu Konflikten mit der umgebenden Bebauung durch Emissionen von Bioaerosolen
kommen. Es wird eine Immissionsprognose nach TA Luft /6/ erstellt.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Sonstige Emissionen (Warme, Lichtemissionen, optische Emissionen)

Sonstige Emissionen wie Licht- und Bewegungsreize kénnen Stér-, Scheuch- und Vergramungs-
wirkungen verursachen. Daher ist eine weiter Betrachtung im Rahmen des Artenschutzfachbei-
trags (AFB) /4/ erforderlich. Erhebliche Emissionen durch Erschitterung und Warme sind auf-
grund der Art der Nutzung nicht zu erwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Umwelt beein-
flussende sonstige Emissionen durch die Nutzung des Plangebietes nur untergeordnet auftreten.
Erfahrungsgemaf haben solche Emissionen zudem nur eine geringe Reichweite. Auswirkungen
auf andere Schutzguter sind daher nicht zu erwarten.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Anfall von Abfallen

Im ausgewiesenen Gewerbegebiet und den sonstigen Sondergebieten ist mit Siedlungsabfall in
normalem Umfang zu rechnen. Diese sind gem. KrWG vorrangig schadlos zu verwerten oder
ansonsten Uber den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstrager zu beseitigen.

Im sonstigen Sondergebiet (SO 1) mit Zweckbestimmung Tierhaltung kdnnen zuséatzlich zum
Siedlungsabfall Tierkadaver anfallen. Diese Abfallsorten fallen technologisch bedingt an und
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lassen sich nicht ganz vermeiden. Durch eine optimale Tierhaltung und den sachkundigen Um-

gang mit den Ressourcen wird eine Minimierung auf das anfallende Mindestmal} erreicht.

= Fazit: Es ist keine weitere Betrachtung erforderlich.

Abwasser, Niederschlagswasser

Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung sind potenziell infolge von Versiegelung und Ab-
leitung des anfallenden Niederschlags moglich. Aufgrund der moglichen Neuversiegelungen,
wenn auch von geringem Umfang, kénnen erhebliche Auswirkungen nicht von Vornherein aus-
geschlossen werden.

Unbelastetes Niederschlagswasser soll nach gegenwartigem Planungsstand vorrangig auf den
jeweiligen Grundstlicken aufgefangen, genutzt oder gezielt versickert werden. Die Versickerungs-
fahigkeit des Untergrunds und die Kapazitat der Versickerungsanlagen ist nachzuweisen. Nicht
versickerungsfahiges Niederschlagswasser ist in den Vorfluter Langenwolmsdorfer Bach unter
Berlcksichtigung des naturlichen Gebietsabflusses einzuleiten. Mit Gulle kontaminiertes Nieder-
schlagswasser ist so in den Gillebehalter zurlickzuflihren, dass eine Verunreinigung des Bodens
und des Grundwassers vermieden wird. Fur die Versickerung oder Ableitung des Niederschlags-
wassers ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Die Grundstlicke im Gewerbegebiet nérdlich der Bahnstrecke sind an die zentrale
Abwasserentsorgung anzuschlieBen. Sidlich der Bahnstrecke muss die Schmutzwasser-
beseitigung im SO 1 dezentral Uber private Abwasseranlagen entsprechend der Festsetzungen
erfolgen. Fiur die Entsorgung von Schmutzwasser und Fakalschlammanfall aus privaten Anlagen
gilt der satzungsrechtliche Anschluss- und Benutzungszwang an die mobile Abwasserbeseitigung
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes ,Mittlere Wesenitz*. Durch den Anschluss an die
Abwasserentsorgung und die Entsorgung ist eine fachgerechte Abwasserentsorgung ohne
Auswirkungen gesichert.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung erforderlich.

Risiken fiir schwere Unfalle oder Katastrophen mit Umweltauswirkungen

Die Umsetzung des B-Plans wird als nicht anfallig fir schwere Unfalle oder Katastrophen
eingeschatzt. Laut Stellungnahme des Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zum
Vorentwurf des Bebauungsplans bestehen aus Sicht der Anlagensicherheit/Stérfallvorsorge
keine Bedenken.

Das Untersuchungsgebiet liegt innerhalb der Erdbebenzone 0, in welcher nach bisherigen
Erfahrungen Gefahrdungen so gering sind, dass keine gesonderten Anforderungen hinsichtlich
der Erdbebengefahrdung bestehen. /23/

Bezuglich eines Havariefalls wurde die Uberflutungssicherheit des Giillebehalters im Rahmen
des Bauantrags fur diesen dargestellt. Ein Uberlaufen ist auch im Havariefall nicht zu befiirchten.
128/. Der geplante Gullebehalter wird im Baukoérper der Glllelagune aufgestellt. Bei einer Leckage
kann nur so viel Gllle aus dem Behalter auslaufen, bis zwischen dem Fassungsvermdgen der
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Lagune und dem Giillebehalter ein Flllstandsausgleich erreicht ist. Mit dem danach noch zur
Verfugung stehenden freien Havarievolumen der Gullelagune kdnnen etwa uber 23 Tage
Starkregen abgepuffert werden. Ein Uberlaufen ist demnach auch im Havariefall nicht zu
befurchten. Im Havariefall hat der Betreiber mit der sofortigen Berdumung des
Ruckhaltevolumens zu beginnen. /28/

In SO 1 und SO 2 wird ein Abdriften von Abwasser oder Gllle in éstlich angrenzende Hang- und
Biotopbereiche mit der Anlage und dauerhaften Erhaltung eines Walls vermieden.

= Fazit: Es ist keine weitere Betrachtung erforderlich.

Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete

Im Umfeld des Plangebiets sind derzeit keine weiteren Bauleitplanverfahren oder sonstigen Vor-
haben bekannt, deren Wirkungen in Kombination mit den durch den Bebauungsplan vorbereite-
ten Nutzungen zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen fuhren kdnnten. Eine Kumulie-
rung der Auswirkungen mit benachbarten Planungen ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht zu erwarten. Bestehende Nutzungen werden bei der Bewertung als Vorbelastung bertck-
sichtigt.

= Fazit: Es ist keine weitere Betrachtung erforderlich.

Emission von klimarelevanten Gasen und die Anfilligkeit des Vorhabens gegeniiber Folgen des
Klimawandels

Aufgrund der Ausweisung von Gewerbegebieten sowie durch die Ausweisung der Sondergebiete
Tierhaltung kann es zu Umweltbeeintrédchtigungen durch Emissionen von klimarelevanten Gasen
kommen. Es ist unbestritten, dass die Tierhaltung mit Emissionen klimarelevanter Gase,
insbesondere Methan und Lachgas, verbunden ist. Diese Emissionen sind jedoch grundsatzlich
Bestandteil der landwirtschaftlichen Produktion und werden bereits im bestehenden Betrieb
verursacht.

Die geplante Erweiterung der Tierhaltung fuhrt nicht zu einer erheblichen zusatzlichen
Belastung des Klimas, da sie im Verhaltnis zur bestehenden Tierzahl und zur Gesamtproduktion
nur eine geringfiigige Erhdhung der Emissionen bewirkt. Zudem bleibt die Erweiterung
innerhalb der geltenden gesetzlichen Grenzwerte und orientiert sich an den Vorgaben des
Immissions- und Klimaschutzes.

Daruber hinaus werden moderne Haltungs- und ManagementmalRnahmen eingesetzt, die auf
eine Emissionsminderung abzielen, wie z. B. eine verbesserte Futterung, optimierte
Stalltechnik sowie ein angepasstes Gilllemanagement. Diese MalRnahmen tragen dazu bei, die
zusatzlichen Emissionen zu minimieren und teilweise zu kompensieren.

In der Gesamtbetrachtung ist daher festzustellen, dass die geplante Erweiterung keinen
erheblichen negativen Einfluss auf das Klima hat. Die klimarelevanten Auswirkungen bleiben
gering und verandern die bestehende Emissionssituation nicht wesentlich.
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Innerhalb des Plangebiets sind keine Uberschwemmungsgebiete ausgewiesen (vgl. Karte im
Anhang 2). Fur die Flachen mit moglicher Bebauung innerhalb der Baugrenze werden auch keine
Gebiete mit Hochwasserrisiko ausgewiesen. Das Plangebiet befindet sich in Frostein-
wirkungszone Ill (Boden kann tief durchfrieren) /33/, welche bei der Planung der Griindungstiefe
von baulichen Anlagen bericksichtigt wird. Erhebliche Auswirkungen durch den Klimawandel
sind daher nicht zu erwarten.

= Fazit: Es ist keine weitere Betrachtung erforderlich.

Stoffe und Technologien

Im Plangebiet befinden sich aktuell keine Betriebsbereiche und Stoffe mit besonderem
Gefahrdungspotenzial kommen nicht in den bestehenden Nutzungen vor.

Stérungen des bestimmungsgemalien Betriecbes der Gewerbeeinheiten und der
Tierhaltungsanlage sind nicht grundsatzlich auszuschlieen. Es wird davon ausgegangen, dass
erhebliche Umweltauswirkungen nur von solchen Anlagenteilen ausgehen kénnen, die aufgrund
ihres Stoffinventars oder ihres Stoffdurchsatzes daflir von Bedeutung sind.

Durch die Ausweisung von allgemeiner Gewerbeflachen besteht die Mdglichkeit, dass sich
Betriebe ansiedeln, welche der Storfall-Verordnung unterliegen (Betriebsbereiche). Zwischen
Betriebsbereichen und benachbarten Schutzobjekten (Wohngebieten, o6ffentlich genutzte
Gebaude und Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete, besonders wertvolle oder
empfindliche Naturschutzgebiete) ist ein angemessener Sicherheitsabstand zu wahren.

Zum Schutz vor Abdriften von Abwasser oder Glille aus den sonstigen Sondergebieten SO 1 und
SO 2 in die 6stliche angrenzenden Hang- und Biotopbereiche ist ein Wall anzulegen und
dauerhaft zu erhalten.

= Fazit: Es ist keine weitere Betrachtung erforderlich.

2.1.2 Zusammenfassung und Festlegung des Untersuchungsgebiets

Anhand der aufgefihrten Wirkfaktoren kann abgeschatzt werden, dass bei Planumsetzung Aus-
wirkungen durch die Emission von Luftschadstoffen, klimarelevanten Gasen, Gerichen oder Bi-
oaerosolen die gréflite Reichweite aufweisen.

In Bezug auf diese Feststellung wird das Untersuchungsgebiet fur die Erfassung der Bestandssi-
tuation der Schutzguter und Bewertung der Umweltauswirkungen wird daher ein Untersuchungs-
gebiet mit einem Radius von max. 1.100 m ausgehend vom Mittelpunkt des sonstigen Sonderge-
bietes SO 1 festgelegt. Damit wird auch das Beurteilungsgebiet nach TA Luft fir die Immissions-
prognose erfasst. /6/

Mit der Grof3e des Untersuchungsgebiets ist sichergestellt, dass alle potenziellen Auswirkungen
durch das Plangebiet betrachtet werden.

Die Lage des Untersuchungsgebiets und des Plangebiets des Bebauungsplans ist in der nach-
folgenden Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans "Alte NapoleonstraBe" (gestrichelte Linie)
und festgelegtes Untersuchungsgebiet (schwarze Linie) um den Geltungsbereich
(Quelle Hintergrund: GeoSN, DTK10, di-de/by-2-0)

2.2 Naturliche Gegebenheiten und Naturraumausstattung

Das Untersuchungsgebiet (UG) liegt gem. der Karte 6 — Landschaftsgliederung des Landesent-
wicklungsplans Sachsens (2013) /1/ im Naturraum “Westlausitzer Hugel- und Bergland”.

Das Gebiet hat Ubergangscharakter vom Oberlausitzer Bergland zu den nérdlich und westlich
vorgelagerten Hugellandbereichen. Es ist durch die Auflésung der Vollformen in verschiedene
Hugel- und Kuppengebiete gekennzeichnet. Nur an wenigen Stellen bestimmen Bergriicken das
Landschaftsbild. /8/

Im o&stlichen Teil des UG dominieren Granite und Granodiorit als Untergrundgestein, im
westlichen Teil Syenite. Bedeutend ist die pleistozéne Uberformung sowohl durch Abtragung als
auch durch Akkumulation. H6hen um 300 m 0. treten nur am &stlichen Rande stellenweise auf.
Es Uberwiegt die ackerbauliche Nutzung. /9/
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2.3 Schutzgut Boden
2.3.1 Ausgangssituation

Regionalgeologisch wird das Plangebiet in den Lausitzer Granodioritkomplex eingeordnet. Das
Plangebiet ist gepragt von Granitgestein des Lausitzer Massivs mit Einschlissen kontakt-
metamorph Uberpragter Grauwacken.

Der Festgesteinsuntergrund wird von magmatisch, kristallinem Zweiglimmer-Granodiorit gebildet.
Dieser wird lokal durch magmatische Ganggesteine in Form von Diorit, Gabbro oder Andesit
durchzogen. Das Festgestein liegt an der Oberflache verwittert bis zersetzt mit Lockergesteins-
eigenschaften vor. Die Verwitterungszone kann geringmachtig ausgebildet sein und wird durch
eiszeitlich abgelagerten Hangschutt bis Hanglehm Uberlagert.

Eine geringméachtige Mutterbodenschicht bildet den oberen Abschluss des natirlichen Schichten-
profils. Die natlrliche Schichtfolge kann im Zuge anthropogener Einflisse (z. B. Auffiillungen)
grundlegend verandert sein. /23/

Eine geologische Besonderheit des Gebiets ist der Stolpener Basaltkegel unterhalb der Burg
Stolpen. In geologisch jingerer Zeit sind durch Aufwehungen Ldss- und Sandlésslandschaften
entstanden, welche die Grundlage flr die Entwicklung von tiefgriindigen und fruchtbaren Béden
bilden.

Bodentypen
GemaR Bodeniibersichtskarte (BUK 400) liegen im UG folgende Bodentypen vor /10/:
o Pseudogley aus Lésslehm

e Braunerde aus sandig-lehmiger FlieRerde (Gneis, Granulit, Granitporphyr, Granodiorit,
Biotitgranit, Syenit)

Gemal Bodenkarte (1:50.000) kommen im Plangebiet folgende Bodentypen vor /11/:

e Lockersyrosem-Regosol aus gekipptem Grus fuhrendem Schluff flach Uber gekipptem
Grus (Sudwesten)

o Gley-Kolluvisol aus umgelagertem Schiluff Uber tiefem umgelagertem Schluff
(Sudosten)

Bodenarten

Die Bodenarten variieren von stark lehmigem Sand bis hin zu sandigem Lehm und Lehm. Die
Filter- und Pufferfunktion des Bodens fir Schadstoffe wird im Plangebiet als mittel bis hoch
eingestuft /12/.

Im Bereich der bestehenden Tierhaltungsanlage wurde eine Baugrunduntersuchung
durchgefuhrt. Fur diesen Bereich wurde folgender Schichtaufbau aufgeschlossen /23/:

e Geringmachtiger Mutterboden bzw. Aufflllungen
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e Hanglehm (Machtigkeit zwischen 0,5 m und 3,3 m)

o Gesteinszersatz, schluffiger, schwach kiesiger Sand bzw. sandiger, schwach schluffiger
Kies (Machtigkeit max. 1,4 m)

o Verwittertes bis zersetztes anstehendes Gestein (Granit)

Vorbelastung und Altlasten

Vorbelastungen bestehen durch bestehende Versiegelungen und Nutzungen im Bereich der
Tierhaltungsanlage sowie der Gillelagune und der gewerblichen Bebauung der Obstbauplantage
und dem Kfz-Landtechnik Service.

Ostlich und sldlich der Tierhaltungsanlagen bestehen erosionsgefahrdete Steillagen sowie
generell Flachen mit hoher Erosionsgefahrdung durch Wasser /13/.

Im Plangebiet befinden sich Flachen, welche im Sachsischen Altlastenkataster mit dem Alt-
standort "Landgut Stolpen", SALKA-Nr. 87239404, als Altlastenverdachtsflache erfasst sind. Dies
betrifft die Flursticke 1756/3 der Gemarkung Langenwolmsdorf (Teilflache TF 001 -
Schweinemastanlage/Gillebecken) und 1759/3 der Gemarkung Langenwolmsdorf (ehemaliger
Schrottplatz).

Eine historische Erkundung weist darauf hin, dass eine Altlastenverdachtsflache auf dem
Flurstick 1759/3 im Nordosten des Plangebietes in Langenwolmsdorf existiert, da ehemals ein
Schrottplatz an dieser Stelle war. Auf diesem Platz wurden nicht nur der entsprechende Schrott
gelagert, sondern auch ausrangierte Fahrzeuge deponiert, deren betriebsstofffreie Lagerung
ungewiss ist, wodurch eine Bodenbelastung mit Kraftstoffen und Schmiermitteln nicht
ausgeschlossen werden kann.

2.3.2 Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung kdme es nicht zur Inanspruchnahme von bisher teil- bzw.
unversiegelten Flachen, und somit nicht zur weiteren Beeintrachtigung noch vorhandener
natlrlicher Bodenfunktionen. Die Versiegelung im Plangebiet wirde nicht ansteigen. Die
bestehenden Bodenfunktionen wirden keine weiteren Beeintrachtigungen im Plangebiet
erfahren. Die vorhandenen Nutzungen blieben bestehen.

Veranderungen des derzeitigen Ist-Zustands des Schutzguts Boden im Plangebiet waren bei
Nichtdurchfihrung der Planung jedoch nicht ganzlich auszuschlieen. Auf unversiegelten, nicht
oder nur sparlich bewachsenen Flachen ware aufgrund der Folgen des Klimawandels eine
erhohte Bodenerosion durch Wasser (haufigere und intensivere Starkregenereignisse) und Wind
(langer andauernde Trockenperioden) denkbar.
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2.3.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fur das Schutzgut Boden wurden entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 die Wirkfaktoren
e Flacheninanspruchnahmen in der Bauzeit und der bebaubaren Flache

als relevant eingestuft.

Baubedingte Flacheninanspruchnahme

Wahrend der Bauphase kdnnen Teile der Flachen innerhalb der Baugrenzen als Baustellenein-
richtungs- und Lagerflachen genutzt werden. Diese Nutzung ist nur temporar. Die baubedingte
Beeinflussung von Grund und Boden, z.B. Verdichtungen durch Befahren oder
Baueinrichtungsflachen, wird soweit moglich vermieden. Nach Abschluss der Bauarbeiten wer-
den die Flachen wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neugestaltet. Die moglichen Auswir-
kungen sind daher als unerheblich zu bewerten.

Flacheninanspruchnahme der bebaubaren Flache

Da das ausgewiesene Gewerbegebiet sowie die sonstigen Sondergebiete mit der Zweckbestim-
mung ,Tierhaltung® bereits weitgehend im Bestand vorhanden sind, sind durch den Bebauungs-
plan ,Alte Napoleonstral’e® keine erheblichen Neuversiegelungen zu erwarten. Die zuldssigen
Grundflachenzahlen der Sondergebiete (SO 1 und SO 2) und des Gewerbegebiets (GE) werden
jedoch derzeit innerhalb der Baugrenzen unterschritten, sodass weitere Versiegelungen moglich
sind. Im Zuge der potenziellen Neuerrichtung baulicher Anlagen kann es zu einem Abtrag des
belebten Oberbodens und zur vollstandigen bzw. teilweisen Versiegelung bis zu 80 % (SO 1 und
GE) bzw. 100 % (SO 2) bislang unversiegelter oder teilversiegelter Flachen kommen. Fur die
betroffenen Flachen von ca. 1,2 ha ist von einem vollstdndigen Verlust der Bodenfunktionen
auszugehen. Es kommt zu einer Isolation der tiefergelegenen Bodenschichten und zur
Unterbindung des vertikalen Stoffaustausches z. B. in Form von Niederschlagen, Nahrstoffen und
Organismen. Des Weiteren wird, soweit derzeit noch vorhanden, der Boden als Lebensraum fir
Pflanzen und Tiere zerstort.

Im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (vgl. GOP /5/ und Kap. 2.3.4) wird der Eingriff
in das Schutzgut Boden sowie der daraus resultierende Kompensationsbedarf ermittelt. Zum
Ausgleich dieses Eingriffs werden innerhalb des Plangebiets zwei Kompensationsmalinahmen
(K1 — Extensivierung des Griunlandes und K2 — Anlage von Gehdlzstrukturen) im GOP
festgesetzt.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung und der Flachengréfe sind mit einer Aufwertung durch
Umsetzung der Kompensationsmaflnahmen erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
nicht zu erwarten.

Sollten wahrend der Bauausflihrung Anhaltspunkte fiir das Vorliegen bisher unbekannter Altlas-
ten oder schadlicher Bodenveranderungen bekannt werden oder verunreinigte Bodenschichten
angetroffen werden, besteht gemaR § 13 Abs. 3 Sachsisches Kreislaufwirtschafts- und Boden-
schutzgesetz in Verbindung mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz die Verpflichtung, dies unver-
ziglich der zustandigen unteren Bodenschutzbehérde anzuzeigen.
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Bei Umsetzung der im GOP (vgl. Kap. 2.3.4) festgelegten Vermeidungs- und
KompensationsmaBnahmen sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden
durch Flacheninanspruchnahme mit der Planumsetzung nicht zu erwarten.

2.3.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
Fir das Schutzgut Boden wurden folgende Vermeidungsmaflinahmen im GOP festgelegt /5/:
e V1 - BodenschutzmaBnahmen

Die Flacheninanspruchnahme ist auf ein unbedingt notwendiges Mal} zu reduzieren. Im
Bereich der festgesetzten Flachen fur Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft sowie auf und unmittelbar angrenzend an die Geholz-
flachen und des naturnahen Grabens ist eine seitliche Lagerung des Aushubmateriales
nicht gestattet. Der Bodenaushub darf nur innerhalb der Baugrenzen gelagert werden, ist
unmittelbar nach den Schachtarbeiten abzutransportieren und auf Flachen mit einer ge-
ringen naturschutzfachlichen Bedeutung zwischenzulagern. Nach Abschluss der Bauar-
beiten werden die Flachen wiederhergestellt oder landschaftsgerecht neugestaltet. Nicht
mehr verwendbares Aushubmaterial ist abzutransportieren, fachgerecht zu deponieren
oder einer Weiterverwendung zuzufihren.

e V2 - Schutz von Boden und Grundwasser vor baubedingten Schadstoffeintragen

Wahrend der Bauphase besteht ein Risiko fiir Boden und Grundwasser in Folge des Uber-
trittes von Schadstoffen. Wahrend des Baubetriebes ist besondere Sorgfalt im Umgang
mit Schadstoffen sowie mit Betriebsstoffen flir die Baumaschinen walten zu lassen, um
die Ge-fahr des Eintrages von auslaufenden Olen, Schmier- und Treibstoffen zu vermei-
den bzw. zu mindern. Baumaschinen sind nur in einwandfreiem technischem Zustand
einzusetzen.

Durch die mit der Planumsetzung verbundene =zusatzliche Versiegelung ergibt sich ein
Kompensationsbedarf von maximal 11.859 m? /5/. Die naturschutzrechtliche Kompensation fir
das Schutzgut Boden erfolgt in Zusammenhang mit dem Schutzgut Flora, Fauna, biologische
Vielfalt Gber die Biotope (siehe Kap. 2.7.4).

2.4 Schutzgut Flache
2.4.1 Ausgangssituation

Das Schutzgut Flache unterstreicht die besondere Bedeutung von unbebauten, unzersiedelten
und unzerschnittenen Freiflachen fur die 6kologische Dimension einer nachthaltigen Entwicklung.
Durch eine quantitative Betrachtung des Flachenverbrauches wird folglich der Aspekt der nach-
haltigen Flacheninanspruchnahme in der Umweltpriifung bertcksichtigt.

Eine bauliche Uberpragung liegt im Plangebiet bereits vor. Im Plangebiet befinden sich teilweise
bereits versiegelte Flachen. Diese beinhalten die Flachen der Tierhaltungsanlage und der zuge-
horigen Glllelagune bereits bestehender privater und offentlicher Verkehrsflachen sowie des
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bestehenden Obstbaubetriebs im Norden des Plangebiets. Insgesamt besteht im Plangebiet ak-
tuell eine Versiegelung von 19.625 m? (vgl. Tabelle 2).

Weitere unversiegelte Flachen des Plangebiets sind grotenteils intensiv genutzte Mahwiesen
und Feldgehdlze, die Spalierobstplantage des Obstbaubetriebs im Norden des Plangebiets, Ge-
bische sowie Ruderal- und Staudenfluren (vgl. Kap. 2.7.1). Einen kleinen Teil des Plangebiets
bildet das naturnahe Kleingewasser im Stdosten.

Im UG befinden sich vor allem im Stden grofdtenteils unversiegelte landwirtschaftlich genutzte
Flachen (intensiv genutzte Acker, Obstbaumplantagen). Nérdlich schlieBen sich an das Plange-
biet locker bebaute Siedlungsgebiete (Dorfgebiete, landwirtschaftliche Betriebsstandorte, bauer-
liche Hofstandorte) mit zugehdriger Verkehrsinfrastruktur an. Diese sind teils voneinander ge-
trennt durch weitere landwirtschaftlich genutzte Flachen (Mahwiesen, Grunland, intensiv genutzte
Acker). Nérdlich des UG grenzt die Altstadt der Stadt Stolpen mit etwas dichter bebauten Gebie-
ten an. Vereinzelt treten im UG, insbesondere jedoch entlang der Bahnstrecke, Waldstlicke, Ge-
blsche, Feldhecken und Feldgeholze, Alleen, Baumreihen sowie Einzelbaume und Baumgrup-
pen auf.

2.4.2 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wirde das Plangebiet weiterhin die bereits bestehenden
Versiegelungen im Rahmen der bestehenden Nutzungen aufweisen. Es ké@me nicht zur
Inanspruchnahme von bisher teil- bzw. unversiegelten Flachen.

2.4.3 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fur das Schutzgut Flache wurde entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 die Wirkfaktoren
e Flacheninanspruchnahme in der Bauzeit und der bebaubaren Flache

als relevant eingestuft.

Baubedingte Flacheninanspruchnahme

Baubedingte Auswirkungen durch Zwischenlagerung von Baustoffen und Gerateteilen sind zeit-
lich auf die Bauphase begrenzt und Uberlagern sich mit den dauerhaften Wirkungen bei Umset-
zung der Planung. Die baubedingt zu erwartenden Beeintrachtigungen des Schutzguts Flache
sind aufgrund ihrer nur temporaren Wirksamkeit bzw. des anzunehmenden geringen Ausmalles
als unerheblich zu bewerten.

Flacheninanspruchnahme der bebaubaren Flache

Mit der Planumsetzung sind sowohl bauliche Erweiterungen bestehender Anlagen als auch die
Entstehung neuer baulicher Anlagen mit der Inanspruchnahme bisher teil- bzw. unversiegelter
Flachen maoglich.
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Auf Grundlage der zulassigen Grundflachenzahl (GRZ) der Sondergebiete und des Gewerbege-
biets sowie auf Grundlage der bereits bestehenden Versiegelung wurde bestimmt, in welchem
Umfang zusatzliche Versiegelungen maoglich sind (s. hierzu die Angaben in Tabelle 2).

Tabelle 2: Zulassige GRZ der Gebiete des B-Planes sowie derzeitiger Versiegelungsgrad /5/
Gesamtflaiche | Versiegelbare Fla- Ist-Versieglun Bebaubare Flache
Gebiet | GRZ [m?] che [mg] gem. GRZ [mZ]Q| ° [m?]
SO 1 0,8 22.232 17.786 12.730 5.056
SO 2 1,0 7.128 7.128 5.110 2.018
GE 0,8 8.212 6.570 1.785 4.785
Summe 31.484 19.625 11.859

Der mit der Planumsetzung verbundene mdgliche Flachenverbrauch betradgt somit maximal
11.859 m2.

Entsiegelungsmaflnahmen innerhalb des Plangebiets sind vorliegend nicht zu erwarten. Bei
maximaler Ausnutzung des durch den Bebauungsplan geschaffenen Baurechts steigt der Anteil
an vollversiegelter Flache, jedoch ist aufgrund der vorhandenen Bestande nicht mit erheblichen
baulichen Anderungen zu rechnen. Eine Neuzersiedelung von Flachen findet nicht statt. Daher
sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut nicht zu erwarten.

Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzung und anthropogenen Vorbelastung sind
erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flache durch Flacheninanspruchnahme mit
der Planumsetzung nicht zu erwarten.

2.4.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Es werden keine gesonderten MalRnahmen festgelegt. Die naturschutzrechtliche Kompensation
der Versiegelung von Flachen erfolgt in Zusammenhang mit dem Schutzgut Flora, Fauna,
biologische Vielfalt Gber die Biotope (siehe Kap. 2.7.4).

2.5 Schutzgut Wasser
2.5.1 Ausgangssituation

Oberflachengewasser

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich ein nach § 30 BNatSchG geschutztes naturnahes
ausdauerndes nahrstoffreiches Kleingewasser. Das Standgewasser ist 1.762 m? grof3. Zudem
erstreckt sich ein naturnaher Graben ndrdlich des Kleingewassers (Gewasser 2. Ordnung),
welcher aulRerhalb des Plangebiets in das FlieRgewasser “Langenwolmsdorfer Bach” entwassert.

Nordlich des Plangebiets befindet sich in ca. 200 m Entfernung das nach WRRL berichtspflichtige
FlieBgewasser “Langenwolmsdorfer Bach” (DERW_DESN_537166). Es handelt sich hierbei um
einen grobmaterialreichen, silikatischen Mittelgebirgsbach (LAWA-Typcode 5), welcher nach
§ 28 WHG als erheblich verandert eingestuft ist. Das 6kologische Potenzial wird gemal der
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Bewertung fir den 3. Bewirtschaftungszeitraum als maRig eingeschatzt, der chemische Zustand
als nicht gut. Als prioritére Stoffe mit Uberschreitung der Umweltqualitdtsnormen sind Bromierte
Diphenylether (BDE) und Quecksilber und Quecksilberverbindungen aufgefuhrt. /14/

Im UG flieBen noérdlich und nordéstlich des Plangebiets mehrere nicht nach WRRL berichts-
pflichtige Gewasser dem Langenwolmsdorfer Bach zu, darunter der “Letschwasser” und mehrere
namenlose FlieRgewasser. Der naturnahe Graben im Plangebiet verbindet das nach § 30
BNatSchG geschutzte Kleingewasser im Plangebiet mit dem Langenwolmsdorfer Bach.

Sidlich des Plangebiets verlauft im UG das nicht nach WRRL berichtspflichtige FlielRgewasser
“Katharinenwasser”. Im Umfeld dieses FlieRgewassers befinden sich mehrere namenlose Stand-
gewasser.

Durch den hohen Versiegelungsgrad im Plangebiet muss mit einem hohen Oberflachenabfluss
gerechnet werden.

Grundwasser

Das Plangebiet und der groRte Teil des UG befinden sich gem. WRRL im Bereich des Grund-
wasserkorpers (GWK) Sebnitz (DEGB_DESN_EL-1-5). Sowohl der mengenmalige als auch der
chemische Zustand wurden fir den aktuellen 3. Bewirtschaftungszeitraum als gut eingestuft. /14/

Ein kleiner Teil des ndrdlichen UG befindet sich gem. WRRL im Bereich des GWK Bischofswerda
(DEGB_DESN_EL-1-4). Bei diesem GWK werden ebenfalls der mengenmalige als auch der
chemische Zustand als gut eingestuft. /14/

Im Zuge der Baugrunduntersuchung (Rammkernsondierungen bis 4,9 m Tiefe) fiur den Bebau-
ungsplan ,Sondergebiet Schweinemastanlage Stolpen, Alte Napoleonstrafie® (Aufstellungsver-
fahren 2022 eingestellt) wurde auf dem Gelande der bestehenden Tierhaltungsanlage kein
Grund- bzw. Sickerwasser angetroffen. Ein zusammenhangender Grundwasserhorizont kann
sich am Standort nicht ausbilden. /23/

Oberflachennahes Grundwasser des Zwischenabflusses ist im Plangebiet an den Hangschutt
und an die stlickig ausgebildete Fels-Verwitterungszone gebunden. Es folgt der Gelandemorpho-
logie in Richtung der naturlichen Vorflut und unterliegt jahreszeitlichen Schwankungen.

Tiefer anstehendes unverwittertes Felsgestein stellt einen Kluftgrundwasserleiter dar. Auf hyd-
raulisch wirksamen Trennflachen wie Kluft- und Stérungszonen zirkuliert hier Grundwasser.

Entwasserung des Plangebiets

Das auf den Flachen des geplanten Gewerbegebiets ndrdlich der Bahnanlagen (GE) anfallende
Niederschlagswasser wird im Bestand ortsnah versickert.

Das sudlich der Bahnanlagen auf den Dachflachen der bestehenden Tierhaltungsanlagen (SO 1)
anfallende Niederschlagswasser wird im derzeitigen Zustand Uber bestehende Rohrleitungssys-
teme gesammelt und in den Langenwolmsdorfer Bach abgefuhrt.
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Im Bereich der Gillelagune, in dem ein neuer Gillebehalter errichtet werden soll, ist das
anfallende, unverschmutzte Niederschlagswasser regelmaRig abzuleiten. Zu diesem Zweck wird
ein Tiefpunkt hergestellt, in dem sich das Wasser sammelt und nach einer optischen Kontrolle
zeitlich verzogert zum jeweiligen Niederschlagsereignis in Richtung der Vorflut abgepumpt wird.
Die Ableitung erfolgt tUber eine Gefallefihrung auf unversiegelte Flachen, wo eine breitflachige
Versickerung vorgesehen ist.

Gemal des geotechnischen Berichts, welcher fir den Neubau von zwei Stahlbetonbehaltern die
Baugrundverhaltnisse auf dem Gebiet der bestehenden Tierhaltungsanlage untersuchte, sind Si-
ckerwasser generell durch den Einbau einer Ringdrainage zu fassen und gezielt abzuleiten. /23/

Wasserschutzgebiete

Im UG sind keine Wasserschutzgebiete und keine Uberschwemmungsgebiete ausgewiesen (vgl.
Karte in Anhang 2). Das Plangebiet befindet sich ebenfalls nicht innerhalb eines Hochwasserrisi-
kogebiets. Der Langenwolmsdorfer Bach ist jedoch als Gewasser mit signifikantem Hochwasser-
risiko aufgefuhrt. /15/

2.5.2 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wurde sich die versickernde Menge des Niederschlags nicht
durch zusatzliche Versiegelung verandern. Aufgrund der mit Voranschreiten des Klimawandels
hoéher ausfallenden Verdunstung und langeren Trockenperioden ware eine Verringerung der
Grundwasserneubildung jedoch trotzdem méglich. Auch ein sinkender Grundwasserspiegel des
im Plangebiet befindlichen Grundwasserkoérpers kann aufgrund der Klimaveranderungen erwartet
werden.
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2.5.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fur das Schutzgut Wasser wurden entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 der Wirkfaktor
e Abwasser, Niederschlagswasser

als relevant eingestuft.

Anfall und Ableitung von Niederschlagswasser

Durch die Ausweisung von Uberbaubaren Flachen sind potenziell zusatzliche Versiegelungen
moglich (vgl. Kap. 2.4.3). Dies kann zu einer Verringerung des versickernden Niederschlags-
wassers und somit zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung fihren.

Nach aktuellem Planungsstand soll unbelastetes Niederschlagswasser vorrangig auf den
jeweiligen  Grundsticken aufgefangen, genutzt oder gezielt versickert werden.
Versickerungsunfahiges Niederschlagswasser ist in den Vorfluter Langenwolmsdorfer Bach bei
Berucksichtigung des natlrlichen Gebietsabflusses einzuleiten. Mit Gille kontaminiertes
Niederschlagswasser ist in den Gullebehalter zurickzufuhren.

Auf belasteten Flachen, insbesondere der Verdachtsflache im nordéstlichen Teil des Plangebiets
(Flurstick  1759/3) und dem Altstandort “Landgut Stolpen”, Teilflache 001-
Schweinemastanlage/Giillebecken (Flurstiick 1756/3), darf kein Niederschlagswasser versickert
werden.

Aufgrund der verhaltnismafig geringen Neuversiegelung und der, sofern mdglich, Versickerung
des Niederschlagswassers im Plangebiet und den SchutzmaBnahmen bei belastetem
Niederschlagswasser, sind keine erheblichen Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung
oder die Qualitat des Grundwassers zu erwarten. Fur die Versickerung und Einleitung ist eine
wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Bestandteil des Verfahrens fur diese Erlaubnis ist der
Nachweis, dass erhebliche Auswirkungen sicher vermieden werden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch den Anfall und die Ableitung
von Niederschlagswasser sind mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

Anfall und Ableitung von Abwasser

Die Grundsticke des Plangebiets nérdlich der Bahnstrecke werden an die zentrale
Abwasserversorgungsanlage angeschlossen. Sudlich der Bahnstrecke erfolgt die
Abwasserbeseitigung dezentral tber private Abwasseranlagen.

Die Entsorgung des in privaten Abwasseranlagen anfallenden Schmutzwassers und
Fakalschlamms erfolgt Uber 6ffentliche Einrichtungen zur mobilen Abwasserbeseitigung.

In SO 1 und SO2 wird ein Abdriften von Abwasser oder Glille in éstlich angrenzende Hang- und
Biotopbereiche mit der Anlage und dauerhaften Erhaltung eines Walls vermieden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch den Anfall und die Ableitung
von Abwasser sind mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.
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2.5.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen
Fir das Schutzgut Wasser wurde folgende Vermeidungsmalnahme festgelegt /5/:
e V2 - Schutz von Boden und Grundwasser vor baubedingten Schadstoffeintragen

Wahrend der Bauphase besteht ein Risiko fir Boden und Grundwasser in Folge des Uber-
tritts von Schadstoffen. Wahrend des Baubetriebes ist besondere Sorgfalt im Umgang mit
Schadstoffen sowie mit Betriebsstoffen flir die Baumaschinen walten zu lassen, um die
Ge-fahr des Eintrags von auslaufenden Olen, Schmier- und Treibstoffen zu vermeiden
bzw. zu mindern. Baumaschinen sind nur in einwandfreiem technischem Zustand einzu-
setzen.

Die naturschutzrechtliche Kompensation fir das Schutzgut Wasser erfolgt in Zusammenhang mit
dem Schutzgut Flora, Fauna, biologische Vielfalt Gber die Biotope (siehe Kap. 2.7.4).

2.6 Schutzgut Luft
2.6.1 Ausganssituation

Im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge sind im Plangebiet keine Kaltluft- oder
Frischluftentstehungsgebiete oder Kaltluft- oder Frischluftbahnen ausgewiesen.

An der nachstgelegenen Luftglitemessstation in Bautzen wurden fir 2023 Jahresmittelwerte von
57 pg/m?3 flr Ozon (Os3), von 12 pg/m? fur Stickstoffdioxid (NO2) und von 13 pug/m? fir Feinstaub
(PM10) gemessen. 2023 wurde an 9 Tagen ein 8-Stundenmittel von einer Ozonkonzentration
> 120 pg/m?® gemessen. Der gesetzliche Grenzwert fir Feinstaub (Tagesmittelwert = 50 ug/m?)
wurde an einem Tag uberschritten. /21/

Vorbelastungen flir das Schutzgut Luft existieren aufgrund der bestehenden
Schadstoffemissionen durch den Verkehr auf der Alten Napoleonstral3e und der Bahnhofsstralle
sowie durch die bestehende Milchviehanlage Langenwolmsdorf. Geringe Belastungen gehen von
der bestehenden gewerblichen Nutzung im Plangebiet und nérdlich angrenzend aus.

2.6.2 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchflhrung der Planung wirde sich der derzeitige Ist-Zustand des Schutzguts Luft im
Plangebiet nicht verandern. Der Gillebehalter mit Abdeckung wirde auf Grundlage der
Baugenehmigung errichtet werden. Die Tierhaltungsanlage wirde die Ferkelaufzucht weiterhin
in einem genehmigungsfreien Umfang betreiben. Eine Erweiterung ware insofern méglich, wenn
diese betrieblich notwendig und die Anlage weiterhin landwirtschaftlich gepragt ware. Die
gewerbliche Nutzung wirde in ihrem Umfang fortgefihrt. Somit wiirden sich voraussichtlich keine
erheblichen Anderungen in Bezug auf die Luftschadstoffemissionen ergeben. Die bestehenden
Emittenten wurden weiterhin bestehen bleiben.
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2.6.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fur das Schutzgut Lust wurde entsprechend der Betrachtungen in Kap. 2 der Wirkfaktor
e Betriebsbedingte Emission von Luftschadstoffen

als relevant eingestuft.

Emission von Luftschadstoffen

Aufgrund der Festsetzung des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung“ wurden
Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft fur Gertiche, Staub, Bioaerosole, Ammoniak und Stickstoff
durchgefuhrt. Die Festsetzungen ermdglichen die Unterbringung einer Tierhaltungsanlage zur
Ferkelaufzucht. Zulassig sind im Sondergebiet SO 1 Stallgebdude mit Ferkelaufzuchtplatzen fir
insgesamt bis zu 10.576 Ferkeln bis 25 kg Lebendgewicht und deren notwendigen betriebszuge-
hérigen Nebenanlagen (wie Zu-/Ablufteinrichtungen, Futtersilos). Die Ergebnisse der Immissions-
prognose /6/ werden nachfolgend zusammengefasst. Fir die ma3geblichen Emissionsquellen
wurde in einer Ausbreitungsberechnung mit dem TA Luft-konformen Modell Austal die zu erwar-
tende Gesamtzusatzbelastung der Anlage ermittelt.

Bewertungsgrundlage fur Luftschadstoffemissionen und -immissionen ist die Technische Anlei-
tung (TA) Luft. Neben Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen enthalt die TA Luft Immissi-
onswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor erheblichen Belastigungen
oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Deposition. Sie dienen der Prifung, ob der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkun-
gen durch luftverunreinigende Stoffe durch den Betrieb einer Anlage sichergestellt ist. Die Be-
wertungsmalistabe betreffen flr das Schutzgut Mensch die Auswirkungen durch Geriiche, Staub
und Bioaerosole (s. hierzu im Einzelnen Kap. 2.8.3). Fiir das Schutzziel Vegetation und Okosys-
tem werden Bewertungsmalstabe fir Ammoniak und Stickstoffdeposition festgelegt (s. hierzu im
Einzelnen Kap. 2.7.3).

Im Ergebnis der durchgefiihrten Berechnungen ist Folgendes festzustellen:

e Die berechneten Gesamtbelastungen fir Geriche unterschreiten die jeweiligen
Beurteilungswerte. Somit liegen keine erheblichen Belastigungen im Sinne des
Anhangs 7 der TA Luft vor.

o Die vorhabenbezogenen Abschneideschwellen fir die Stickstoff- und Sauredeposition
innerhalb  von FFH-Gebieten werden in den néachstgelegenen FFH-Gebieten
unterschritten. Gemal® Anhang 8 TA Luft liegt die Gebiete (und damit auch weitere
Gebiete) aullerhalb des Einwirkbereichs des Vorhabens. Erhebliche Auswirkungen durch
Stickstoff- und Saureeintrag auf Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung kénnen somit
ausgeschlossen werden.

e Es erfolgt keine Beeintrachtigung gesetzlich geschitzter Biotope durch
Stickstoffdeposition. Fir alle zu betrachtenden Biotope unterschreiten die berechneten
Gesamtbelastungen die angesetzten Critical Loads.
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o Die Gesamtzusatzbelastungen fur Staub unterschreiten an allen Immissionsorten deutlich
die Irrelevanzschwellen. Aufgrund der sehr geringen Gesamtzusatzbelastung mit PM10-
Staub ist keine Sonderfallpriifung zu den Bioaerosol-Emissionen der Anlage erforderlich.
Schadliche Umwelteinwirkungen durch Bioaerosole kdénnen daher ausgeschlossen
werden.

2.6.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Vermeidungs- oder Ausgleichsmalinahmen sind in Bezug auf das Schutzgut Luft nicht
erforderlich.

2.7 Schutzgut Flora, Fauna, biologische Vielfalt inkl. Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung

2.7.1 Ausgangssituation

Die Lage der Schutzgebiete und geschutzten Biotope ist der Karte im Anhang 2 zu entnehmen.

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000-Gebiete)

Im UG werden keine Natura 2000-Gebiete ausgewiesen.

In einer Entfernung von ca. 1,9 km nordwestlich des Plangebiets befindet sich das nachstgele-
gene FFH-Gebiet ,Wesenitz unterhalb Buschmihle® (DE 4949-302). Zudem liegt ca. 2,7 km sud-
oOstlich das FFH-Gebiet ,Polenztal“ (DE 4950-301). /16/

Weitere Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Siudostlich des Plangebiets befindet sich in ca. 2 km Entfernung das Landschaftsschutzgebiet
(LSG) ,Oberes Polenztal und Hohes Birkig“. Innerhalb des LSG befindet sich das Naturschutz-
gebiet (NSG) ,Marzenbecherwiese” in einer Entfernung von ca. 3 km zum Geltungsbereich des
B-Plans. Zudem befindet sich das LSG ,Sachsische Schweiz“ ca. 5 km sudwestlich und der
gleichnamige Nationalpark ca. 4 km sudlich des Plangebiets. Es befinden sich keine Biospharen-
reservate in einem Umkreis von 5 km vom Geltungsbereich. /17/

Etwa 1 km ndrdlich des Plangebiets befindet sich das Flachennaturdenkmal (FND) ,Stolpener
Stadtwald am Burgberg“ und das FND ,Altstadter Krokuswiese Stolpen®. Zudem befindet sich
ca. 1,6 km sudwestlich das FND ,Feldgehdlz am Katzenberg bei Sturza“. /17/

Biotope

Die Erfassung der Biotoptypen und der besonders geschitzten Biotope nach § 30 BNatSchG
i. V.m. § 21 SachsNatSchG wurde vom 18.07. bis 21.07.2023 von MEP Plan GmbH vorgenom-
men. /7/
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Die Biotoptypenkartierung erfolgte im 1.000 m-Radius um die bestehende Stallanlage im Zentrum
des Plangebiets nach der Kartieranleitung ,,Aktualisierung der Biotoptypenkartierung in Sachsen®.
Nach § 30 BNatSchG und § 21 SachsNatSchG in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Bio-
topschutz wurde der Schutzstatus der kartierten Biotope ermittelt. Unter Beachtung des Natur-
raums und der Standortsverhaltnisse erfolgte die Einstufung in die jeweiligen Biotoptypen anhand
der Vegetationsstruktur, der Artmachtigkeit und der Artenzusammensetzung. /5/

Im Rahmen der Biotoperfassung 2023 wurden innerhalb des 1.000 m-Radius insgesamt 65 un-
terschiedliche Biotoptypen. Die Biotoptypen im Plangebiet sind der Tabelle 3 gelistet. Die raum-
liche Verteilung der Biotope im Plangebiet ist der Karte 1 in Anlage 1 zum GOP /5/ zu entnehmen.

Tabelle 3: Uberblick Biotoptypen im Plangebiet 2023 /7/
. Code . Biotopwert | Flache in m?
Biotopcode BTLNK Biotoptyp BNatSchG gem. 30/

02.01.110 66220 | Veiden-Moor-und § 23 2535

Sumpfgebisch

Geblisch stickstoffreicher
02.01.300 ) ruderaler Standorte 23 265
02.02.200 61 Feldgeholz 23 862
02.02.420 - Obstbaumreihe und -allee 25 673
02.02.430 64 Einzelbaum, Baumgruppe 23 1.147
03.04.110 21 13/?10 X Naturnaher Graben 20 90

§
04.01.220 23200x | Naturnahes ausdauerndes FFH-LRT 27 1.762
1/n nahrstoffreiches Kleingewasser 3150

Binsen-, Waldsimsen und
05.04.300 32 000 Schachtelhalmsumpf § 27 411
06.03.210 41300 | Intensivgenutzte Mahwiese 10 16.159

frischer Standorte

Intensiv genutzte Weide
06.03.220 41 300 frischer Standorte 10 31
07.01.210 42 100 S.taudenflur nahrstoffreicher 15 3663

frischer Standorte

42 100, Ruderalflur frischer bis feuchter

07.03.200 42 200 Standorte 20 2.123
10.01.200 81 Intensiv genutzter Acker 5 242
10.02.100 82 200 Obstbaumplantage 8 80
10.02.300 82 200 Spalierobstplantage 8 3.199
11.01.520 91 200 Bfauerllche"r Hofstandort, 7 15

Einzelgehoft

93 300 Landwirtschaftlicher
11.02.300 Betriebsstandort 2 42128
11.04.120 95 100 LandstralRe 0 2.665
11.04.150 95 100 Sonstiger befestigter Weg 0 7
11.04.510 95 300 Gleisanlagen 1-2 29
Summe: 78.085

§ - gesetzlich geschitztes Biotop nach § 30 BNatSchG
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Das Plangebiet wird vor allem durch intensiv genutzte Mahwiesen frischer Standorte dominiert.
Weitere grol¥flachige Biotoptypen sind: Feldgehdlze, Einzelbdume und Baumgruppen, Stauden-
fluren nahrstoffreicher frischer Standorte, Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte, Spalier-
obstplantagen und intensiv genutzter Acker. Im Zentrum des Plangebietes befinden sich die Stall-
gebaude einer Tierhaltungsanlage, welcher als Biotoptyp landwirtschaftlicher Betriebsstandort
einzuordnen ist. /5/

Im Rahmen der Biotopkartierung wurden im 100 m-Radius mehrere nach § 30 BNatSchG i. V. m.
§ 21 SachsNatSchG gesetzlich geschitzte Biotope erfasst. Das Biotop “Weiden-Moor- und
Sumpfgebisch” (02.01.110) befindet sich im Slidosten des Plangebiets nordéstlich des Klein-
gewassers. Das naturnahe, ausdauernde, nahrstoffreiche Kleingewasser (04.01.220) mit einer
Flache von 0,18 ha liegt im Sidosten des Plangebiets. Es lasst sich zudem dem FFH-
Lebensraumtyp (LRT) 3150 zuordnen, aufgrund der charakteristischen Unterwasservegetation,
welche zum Teil gut ausgebildet ist und der Mindestgrofie. Des Weiteren befindet sich sidlich
des Kleingewassers das nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschiitzte Biotop Binsen-, Waldsimsen
und Schachtelhalmsumpf (05.04.300).

Pflanzen

Im Zuge der Biotopkartierung wurden drei geschitzte Pflanzenarten nachgewiesen, deren Vor-
kommen jedoch aufRerhalb des Plangebiets liegt. /7/

Nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschutzte Pflanzenarten wurden nicht festgestellt. Ebenfalls
fehlen geeignete Standortbedingungen fur diese Arten. /4/

Tiere

Die Erfassung der Artengruppen Amphibien, Brutvogel, Fledermause und Reptilien erfolgte in
den Monaten Juni bis August 2023. Des Weiteren wurden Gehdlze auf das Vorhandensein von
Hoéhlungen und Strukturen kontrolliert.

Séugetiere

Far Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) sowie fur die Wildkatze (Felis silvestris) und
Luchs (Lynx lynx) treten im UG keine geeigneten Habitatstrukturen auf. Ein Vorkommen dieser
Arten und mogliche Beeintrachtigung kann ausgeschlossen werden.

Fir die Arten Haselmaus (Muscardinus avellanarius) und Feldhamster (Cricetus cricetus),
ebenso wie den Wolf (Canis lupus) gab es keine Hinweise auf Vorkommen. Das Plangebiet liegt
innerhalb des Wolfsterritoriums des Rudels Massenei, jedoch kann ein Vorkommen aufgrund der
Habitatausstattung bzw. Lage zu bebauten Gebieten ausgeschlossen werden. Das Gebiet kann
lediglich als Streifgebiet genutzt werden. /4/
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Flederméuse

Im Rahmen der Erfassungen wurden 4 Fledermausarten (GroRRer Abendsegler (Nyctalus
noctula), Muckenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)
und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)) und 3 Artengruppen (Mausohrfledermause
(Myotis spec.), Graues und Braunes Langohr (Plecotus auritus, Plecotus austriacus), Nyctaloide
(Nyctalus spec.)) im 100 m-Puffer um den Geltungsbereich (Stand Vorentwurf)! nachgewiesen.
Es wurden potenzielle Quartierbdume im Bereich der Zuwegung zum Bahnhofsgeldnde sowie an
der Alten NapoleonstralRe festgestellt. Ein genutztes Quartier wurde jedoch nicht nachgewiesen.
Geeignete Geholze, die Strukturen bilden kénnen, befinden sich nicht in den zu bebauenden
Bereichen des B-Plans. An einem Bahnhofsgebdude wurden Einflugmdéglichkeiten festgestellt.
14/

Falter, Libellen, Kéfer und Weichtiere

Im Plangebiet finden sich auf Grundlage der Datenrecherche und der durchgefihrten Kartierun-
gen keine Vorkommen bzw. geeigneten Lebensraume fur in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
fuhrten Falter, Libellen oder Kafer. /4/

Im 100 m-Puffer um den Geltungsbereich (Stand Vorentwurf) wurde ein potenzieller Habitatbaum
fur xylobionte Kafer festgestellt, welche insbesondere flir den Eremiten einen mdglichen
Lebensraum darstellt. Der Baum wird im Zuge des B-Plans nicht beansprucht. /4/

Es wurden im Rahmen der durchgefuhrten Relevanzprifung und Kartierung keine geeigneten
Lebensraume fir im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrten Weichtiere im Geltungsbereich
(Stand Vorentwurf) festgestellt. Das vorhandene FlieRgewasser wird nicht beeintrachtigt. /4/

Reptilien

Nachweise der Zauneidechse wurden im 100 m-Puffer um den Geltungsbereich (Stand Vorent-
wurf) im Nordwesten entlang der Bahnstrecke, westlich des Bahnhofs erbracht. Es wurden ein
adultes und ein subadultes Individuum nachgewiesen. Innerhalb des Plangebiets konnten keine
nach Anhang IV FFH-Richtlinie geschutzten Reptilienarten nachgewiesen werden. Jedoch waren
einige Bereiche, in welchen potenzielle Habitatflachen fir Zauneidechsen bestehen, der Tierhal-
tungsanlage bei den Kartierungen nicht begehbar. Ein Vorkommen der Zauneidechse ist nicht
auszuschlieRen. /4/

Amphibien

Im 100 m-Puffer um den Geltungsbereich (Stand Vorentwurf) wurde die Amphibienart ,Erdkrote”
nachgewiesen, welche im sidlichen Stillgewasser rufend erfasst wurde. Das Vorkommen des
Kammmolchs und der Knoblauchkréte werden aufgrund der Habitatausstattung potenziell ange-
nommen. Das Vorkommen von Laubfrosch, Rotbauchunke, Kreuzkrote, Wechselkrote, Kleinem

' Der Geltungsbereich wurde mit der Aufstellung des Entwurfes verkleinert.
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Wasserfrosch und Moorfrosch kann aufgrund der fehlenden Habitateignung ausgeschlossen wer-
den. /4/

Viégel

Im 100 m-Puffer um den Geltungsbereich (Stand Vorentwurf) wurden 47 Brutvogelarten erfasst,
darunter 31 Brutvogel, 13 Nahrungsgaste und 3 Gastvdgel. Davon wurden 15 Arten im Plangebiet
und 20 wertgebende Arten nachgewiesen. Wertgebende Arten sind: Bluthanfling (Carduelus can-
nabina), Feldlerche (Alauda arvensis), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus), Gelbspot-
ter (Hippolais icterina), Graureiher (Ardea cinerea), Grinspecht (Picus viridis), Kuckuck (Cuculus
canorus), Mausebussard (Buteo buteo), Mehlschwalbe (Delichon urbicum), Neuntéter (Lanius
collurio), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola), Schwarz-
specht (Dryocopus martius), Sperber (Accipiter nisus), Star (Sturnus vulgaris), Stockente (Anas
platyrhynchos), Turmfalke (Falco tinnunculus), Wachtel (Coturnix coturnix), Weilistorch (Ciconia
ciconia) sowie Wiesenpieper (Anthus pratensis). 14/

2.7.2 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfuhrung des Vorhabens wirden weder Gehdlze noch weitere Biotop- und Vegeta-
tionsbestande innerhalb der festgesetzten tberbaubaren Flachen beseitigt. Entsprechend kdme
es weder zu Lebensraumverlusten noch zu baubedingten Stérwirkungen.

Die aufgrund des Klimawandels haufigeren und langer anhaltenden Trockenperioden sowie die
intensiveren Starkregenereignisse wurden langfristig wahrscheinlich dennoch zur Veranderung
der im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen und somit der vorkommenden Arten fliihren. Daher
sind auch bei Nichtdurchfiihrung der Planung Veranderungen des aktuellen Ist-Zustands des
Schutzguts Flora, Fauna und die biologische Vielfalt zu erwarten.

2.7.3 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Fir das Schutzgut Flora, Fauna und die biologische Vielfalt wurden entsprechend der
Betrachtungen in Kap. 0 die Wirkfaktoren

e Flacheninanspruchnahmen in der Bauzeit und der bebaubaren Flache

e Baubedingte Stérwirkungen/ Emissionen (Larm, optische Emissionen, Erschitterungen,
Fahrzeugbewegungen)

e Emissionen von Larm
e Emissionen von Luftschadstoffen
e Sonstige Emissionen (Warme, Licht, optische Emissionen)

als relevant eingestuft.
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Flacheninanspruchnahme

Mit Umsetzung der Planung kommt es durch die Beseitigung und mdgliche Uberbauung/
Versiegelung zu Biotop- und Habitatverlusten. Betroffen hiervon sind vor allem Ruderalfluren,
Geholze und intensives Grinland. Gesetzlich geschiitzte Biotope werden durch die Planum-
setzung nicht beeintrachtigt. Zu erhaltende Vegetationsbereiche sollen wahrend Baumafnahmen
zum Schutz eingegrenzt werden um Beeintrachtigungen zu vermeiden.

Bedeutende Biotopverbundfunktionen sind durch die Planung nicht betroffen. Vielmehr wird die
Biotopfunktion entlang des FlieRgewassers im Plangebiet und dartber hinaus durch die
grunordnerischen Festsetzungen weiter unterstutzt. Die Planung ordnet sich daher gut in die
vorhandenen Strukturen ein.

Habitatbdume befinden sich nicht innerhalb der Bebauungsgrenzen und sind somit nicht von
moglichen Bauvorhaben betroffen. Wahrend der Bauphase sind alle gemay Bebauungsplan zu
erhaltenden Baume im Baufeld durch Stammschutz vor mechanischen Schaden zu bewahren.
Bei nicht moglicher Einhaltung des Mindestabstands sind zusatzliche Wurzelschutzmallinahmen
erforderlich (M1 — Schutz der bestehenden Gehdlzbestande).

Baubedingt beanspruchte Flachen werden im Anschluss an Baumalinahmen wieder hergestellt.
Bei Verlust von Gehdlzen sind diese durch Neupflanzungen der abgangigen Art zu ersetzen (M1).
Da durch mdgliche Bautatigkeiten potenzielle Zauneidechsenhabitatflachen in Anspruch
genommen werden koénnen, sind sudlich des Sondergebiets SO 1 Habitatstrukturen zu schaffen
(Acer1). Ebenso sollen Ersatzstrukturen und -quartiere fir gebaudebewohnende Fledermaus-
arten und Brutvogel installiert werden (Acer2). Erhebliche Auswirkungen kénnen daher vermieden
werden.

Durch den mdglichen Flachenverbrauch der bebaubaren Flache kann es zu einer zusatzlichen
Versiegelung von maximal 11.859 m?> kommen. Diesen Eingriffen stehen Kompensations-
maflnahmen mit Anlage extensiven Grinlands sowie Gehdlzpflanzungen (Mallnhahmen K1 und
K2) gegenuber.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestdande nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG kdnnen
unter Umsetzung der Vermeidungs-, Minderungs- und vorgezogenen Ausgleichsmalinahmen
ausgeschlossen werden. /4/

Bei Umsetzung der in Kapitel 2.7.4 festgelegten Vermeidungs-, Minderungs- und
vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen und unter Berluicksichtigung der Aufwertung durch
die geplanten KompensationsmaBnahmen sind erhebliche Auswirkungen auf das
Schutzgut Flora, Fauna und die biologische Vielfalt durch Flacheninanspruchnahme mit
der Planumsetzung nicht zu erwarten.
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Baubedingte Stoérwirkungen/ Emissionen (Ldrm, optische Emissionen, Erschitterungen,
Fahrzeugbewegungen)

Im Zuge von Baumalinahmen kénnen temporare Larmemissionen auftreten. Aufgrund der bereits
gegenwartigen vorhandenen Stdrwirkungen durch den Betrieb der Tierhaltungsanlage, der
Bahnstrecke und der Landstralle sowie unter Einhaltung der Bauzeitenregelung (Malinahme
Vars2) sind erhebliche negative Auswirkungen jedoch nicht zu erwarten.

Ebenso sind Stérwirkungen durch optische Emissionen sowie Erschitterungen, im Rahmen der
Baumalinahmen aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch die Tierhaltungsanlage und
bestehende Gewerbeeinheiten, durch die Bahnstrecke und Landstralle sowie unter Einhaltung
der Bauzeitenregelung (Mallnahme Vars2) keine erheblichen negativen Auswirkungen zu
erwarten.

Der Verlust von Individuen durch baubedingte Fahrzeugbewegungen (Kollision, Uberfahren)
kann unter durch die vorgesehenen Vermeidungsmalnahmen Vars2 (Bauzeitenregelung) und
Vare4 (Bauzeitliche Schutzmalinahmen fur Reptilien) vermieden werden.

Bei Umsetzung der in Kapitel 2.7.4 festgelegten Vermeidungs- und MinderungsmaRnah-
men sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Viel-
falt durch baubedingte Storwirkungen mit der Planumsetzung nicht zu erwarten.

Larmemissionen

Durch betriebsbedingte Larmemissionen kann es zur Stérung von stérungsempfindlichen
Brutvogelarten und Fledermausen kommen. Aufgrund der bisherigen Nutzung im Plangebiet ist
davon auszugehen, dass bereits Gewdhnungseffekte bestehen. Eine erhebliche Erhéhung von
Larmemissionen sind bei Umsetzung der Planung und dem Betrieb der mdglichen Nutzungen
innerhalb des Plangebiets nicht zu erwarten.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt durch
Larmemissionen sind mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

Emissionen von Luftschadstoffen

Der genannte Wirkfaktor ist hinsichtlich seiner Auswirkungen abhangig von der GréfRenordnung
des durch die Anlage verursachten Schadstoffpotenzials in der Luft, ggf. in Folge von
Transportpfaden auch im Boden sowie im Grund- und Oberflachenwasser.
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Fur die Vegetation und Okosysteme ist in diesem Zusammenhang der Stickstoffeintrag und der
Saureeintrag in empfindliche Lebensrdume aufgrund seiner eutrophierenden und versauernden
Wirkung zu betrachten. Gemaf TA Luft werden die Stickstoff- und Saureeintrage in Natura 2000-
Gebiete und die Stickstoffeintrage in sonstige stickstoffempfindliche Biotope gesondert bewertet.

Die Bewertung fir sonstige stickstoffempfindliche Biotope richtet sich nach Anhang 9 der TA Luft.
Grundlage fur die Bewertung ist die erstellte Immissionsprognose fur Luftschadstoffe /6/. Gemaf
Anhang 9 TA Luft ist in einem ersten Schritt zu priifen, ob sich empfindliche Pflanzen und Oko-
systeme im Beurteilungsgebiet (Gesamtzusatzbelastung der Anlage > 5 kg N/(ha*a)) befinden.
Die Flachen mit Gesamtzusatzbelastungen von mehr als 5 kg/(ha*a) beschranken sich auf den
bereits derzeit sehr stark durch die Tierhaltungsanlage gepragten Nahbereich der Anlage.

In Anlehnung an die aktuelle Rechtsprechung wurde zur Festlegung des Untersuchungsraumes
zur Bewertung der Stickstoffeintrage das Abschneidekriterium fir FFH-Lebensraumtypen von
0,3 kgN/(ha*a) fur gesetzlich geschitzte Biotope bezogen auf die Gesamtzusatzbelastung des
Planvorhabens herangezogen.

Fir die innerhalb dieses Untersuchungsraums liegenden Biotope (Bezeichnung B1 bis B14)
wurde geprdft, inwieweit eine vertiefende Untersuchung erforderlich ist /6/:

e Prifung der Uberschreitung des Abschneidewerts

Es wird ein Abschneidewert von 0,5 kgN/(ha*a) flr geschitzte Biotope und von
0,3 kgN/(ha*a) fur FFH-LRT herangezogen. Unterschreitet die Zusatzbelastung? den ge-
nannten Wert, ist davon auszugehen, dass der Schutz vor erheblichen Nachteilen durch
Schadigung empfindlicher Pflanzen und Okosysteme durch Stickstoffdeposition gewéhr-
leistet ist. Im Gegensatz zur Bestimmung des Untersuchungsraums wird nunmehr der kon-
krete Depositionswert entsprechend der jeweiligen Oberflachenkategorie angesetzt. Eine
zusatzliche Bericksichtigung des Kaltlufteinflusses ist nicht erforderlich, da sich der Be-
reich, in dem gemal relevante hdhere Ammoniakbelastungen auftreten, auf das nahere
Umfeld der Anlage beschrankt. In diesem befinden sich keine gesetzlich geschutzten Bi-
otope.

o Prifung der FlachengréfRe des Biotops

Biotope, die eine Flachenausdehnung von kleiner 0,1 ha aufweisen, wurden gemaf LAI-
Leitfaden 2012 /36/ nicht in die Bewertung aufgenommen.

e Prifung der Stickstoffempfindlichkeit

Gemal H PSE /35/ sind Stillgewasser nicht stickstoffempfindlich, da solche Gewasser in
Deutschland praktisch alle phosphatlimitiert sind, selbst wenn sie hoch eutroph sind. Auch
fur Fliellgewasser-LRT lasst sich gemall H PSE /35/ keine relevante eutrophierende Wir-
kung der Stickstoffdeposition Uber den Luftpfad belegen. Es liegen weder empirische noch
modellierte Critical Loads vor. Stillgewasser und FlieRgewasser wurden daher von der Be-
wertung ausgenommen.

Im Ergebnis waren die Biotope B1 bis B3 weiter zu betrachten.

2 Es wird die Gesamtzusatzbelastung des Vorhabens verwendet, vgl. hierzu /6/



Bebauungsplan ,Alte Napoleonstale“ und 1. Anderung des Flachennutzungsplans Stadt Stolpen

Umweltbericht

Fassung vom 31.12.2025 Seite 44 von 71

Langanhaltende Stickstoffeintrage kdnnen bereits in niedrigen Dosen zu nachteiligen Verschie-
bungen im Artenspektrum von Lebensrdaumen fuhren. Im wissenschaftlichen Raum haben sich
die sogenannten ,Critical Loads® fiir eutrophierende Stickstoffeintrage als mafgebliche Kenn-
gréRe zur Beschreibung der Stickstoffempfindlichkeit natiirlicher und naturnaher Okosysteme
etabliert. Fur die Beurteilung von Beeintrachtigungen wird als Grundsatz unterstellt, dass bei einer
Uberschreitung des maRgeblichen FFH-spezifischen Critical Loads in der Gesamtbelastung ein
begrindetes Risiko besteht, dass erhebliche Beeintrachtigungen durch Stickstoffeintrag kurz-,
mittel- oder langfristig auftreten. Unterschreitet die Gesamtbelastung aus Hintergrunddeposition,
vorhabennaher Vorbelastung, Zusatzdeposition aus anderen Planen und Projekten und vorha-
benbedingter Zusatzdeposition den ermittelten Critical Load (CL), besteht kein Risiko flr das be-
trachtete Okosystem.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die ermittelten Gesamtbelastungen fir alle zu betrachtenden
Biotope die angesetzten Critical Loads unterschreiten.

e B1 Weiden-Moor- und Sumpfgebiisch (Code 02.01.110)

Das Biotop hat eine Flache von 0,26 ha. Der ClLgew von 30 kgN/(ha*a) wird mit
19,8 kg/(ha*a) Gesamtbelastung weit unterschritten.

e B2 Streuobstwiese (Code 10.03.000)

Westlich der Planflache befindet sich eine streifenférmige, alte Streuobstwiese mit einer
Flache von ca. 0,2 ha. Auf dieser stehen alte Kirschbaume (Prunus avium) Uber einer von
Gewohnlichem Glatthafer (Arrhenatherum elatius) dominierten Mahwiese. Es steht viel
Totholz auf der Flache. Der CLgew Von 30 kgN/(ha*a) wird mit 22,4 kg/(ha*a) Gesamtbe-
lastung unterschritten.

e B3 Erlen- und Eschen-Bachwald des Berg- und Hiigellandes (Code 01.02.320, LRT
91E07%)

Das Biotop mit einer Gréf3e von ca. 0,13 ha befindet sich noérdlich der Planflache entlang
des Letschwassers. Der CLgew von 17,5 kgN/(ha*a) wird eingehalten.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die ermittelten Gesamtbelastungen fur alle zu betrachtenden
Biotope die angesetzten Critical Loads unterschreiten. Erhebliche Auswirkungen durch den Stick-
stoffeintrag sind daher nicht zu erwarten.

?f. Critical Loads sind Stofffrachten. Sie geben an, welche Menge eines Schadstoffs pro Flache und Zeitraum in ein
Okosystem eingetragen werden kann, ohne dass nach gegenwartigem Wissensstand langfristig Schadwirkungen auf-
treten.
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Sonstige Emissionen (Licht und optische Emissionen)

Beim Betrieb der vorhandenen und geplanten Nutzungen im Plangebiet kann es zu visuellen und
akustischen Stérungen durch Licht- und Bewegungsreizen durch den Fahrzeugverkehr oder die
Anwesenheit von Menschen kommen. Die mégliche Auslésung von Verbotstatbestanden durch
diesen Wirkfaktor wurde im Rahmen des AFB /4/ untersucht.

Durch die Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmalnahmen, insbesondere Vars5
(Gestaltung vogelfreundlicher Fassaden) und Vars6 (Vorgaben zur Beleuchtung) sind erhebliche
Auswirkungen nicht zu erwarten.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt durch
sonstige Emissionen sind mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

Anfalligkeit fur Storfalle/Folgen des Klimawandels

Eine Beeintrachtigung angrenzender Biotope durch das Uberlaufen des geplanten Giillebehalters
wird durch das Rickhaltevolumen der Glllelagune vermieden.

In SO 1 und SO 2 wird ein Abdriften von Abwasser oder Gllle in éstlich angrenzende Hang- und
Biotopbereiche mit der Anlage und dauerhaften Erhaltung eines Walls vermieden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt durch
Storfalle oder Folgen des Klimawandels sind mit der Planumsetzung somit nicht zu
erwarten.

2.7.4 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura 2000-Gebiete)
Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung

Im Rahmen der dort durchgeflihrten Analyse der Wirkfaktoren wurde festgestellt, dass aufgrund
der gegebenen Entfernungen von mehr als 1,9 km der Natura 2000-Gebiete ausschlief3lich die
Emission von Luftschadstoffen, insbesondere der dadurch verursachte Eintrag von Stickstoff und
Saure in empfindliche Biotope/Lebensraumtypen, geeignet sein kdnnte, erhebliche
Beeintrachtigungen eines Natura 20000-Gebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck mafRgeblichen Bestandteilen zu verursachen.

Die Bewertung der Stoffeintrage in Natura 2000-Gebieten erfolgt nach Anhang 8 der TA Luft.
Gemal Anhang 8 TA Luft ist der Einwirkbereich die Flache um den Emissionsschwerpunkt, in
der die Zusatzbelastung mehr als 0,3 kgN/(ha*a) bzw. mehr als 0,04 keq/(ha*a) betragt.

Die Isolinie flr den Einwirkbereich nach Anhang 8 der TA Luft, welche im vorliegenden Fall der
Gesamtzusatzbelastung entspricht, von 0,3 kg N/(ha*a) ist in der folgenden Abbildung 2 darge-
stellt. Eine gesonderte Berticksichtigung von Kaltlufteinfllisse ist nicht erforderlich, da sich diese
nur im Nahbereich der Tierhaltung auswirken.
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Innere Linie: Depositionsgeschwindigkeit fur die Mesoskala gemaf TA Luft
AuRere Linie: Depositionsgeschwindigkeit fiir Wald

Abbildung 2: Gesamtzusatzbelastung fiir die Stickstoffdeposition (Isolinie 0,3 kgN/(ha*a), Ein-

wirkbereich nach Anhang 8 /6/

In den nachstgelegenen FFH-Gebieten werden die vorhabenbezogenen Abschneideschwellen
fur die Stickstoff- und Sauredepositionen unterschritten /6/. Gemaly Anhang 8 TA Luft liegen die
FFH-Gebiete aul’erhalb des Einwirkbereichs des Vorhabens.

2.7.5 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Folgende grunordnerische Festsetzungen wurden getroffen: /5/:

M1 — Schutz der bestehenden Geholzbestidnde

Wahrend der Bauphase sind alle zu erhaltenden Baume im Baufeld durch Stammschutz
vor mechanischen Schaden zu bewahren. Bei Verlust von Gehdlzen sind diese durch
Neupflanzung der abgangigen Art in Form eines Hochstamms zu ersetzen. In Bereichen,
an denen kein Mindestabstand zu vorhandenen Gehdlzen gewahrt werden kann, sind
zusatzliche Wurzelschutzmalnahmen erforderlich.
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M2 - Erhalt der gesetzlich geschutzten Biotope

Die gesetzlich geschitzten Biotope gemal § 30 BNatSchG liegen innerhalb der
festgesetzten Flachen fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft nach § 9 BauGB im Sidosten des Geltungsbereiches und bleiben
somit erhalten und geschutzt.

M3 — Begriinung nicht tiberbauter Flachen

Nicht Gberbaute Flachen sind mit regionalen Saatgutmischungen zu begriinen. Dabei ist
der Boden zunachst bis zu einer Tiefe von etwa 20 cm zu lockern. Gegebenenfalls wird
eine Oberbodenabdeckung mit bauseits vorhandenem Oberbodensubstrat in einer
Machtigkeit von ca. 10 cm aufgebracht. Anschliel3end ist ein Saatbett durch Walzen
vorzubereiten. Es wird geeignetes Regio-Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 20
“Sachsisches Loss- und Hlugelland” mit einer Saatstarke von 5 g/m? verwendet. Nach dem
Ausbringen des Saatguts erfolgt erneutes Walzen zur Gewahrleistung eines optimalen
Bodenschlusses.

Es wurden ebenfalls folgende Vermeidungs- und Minderungsmalinahmen festgelegt /4/, /5/:

V3 - Schutz angrenzender Vegetation

Um eine bauzeitliche Gefahrdung der Vegetation auszuschlieRen, sollen Bauzaune zu er-
haltende Vegetationsbereiche, darunter geschitzte Biotope und Geholze, eingrenzen.
Eine Verkippung oder Anschittung innerhalb der Vegetationsstrukturen wird somit ver-
mieden. Die Zaune sind in Abstimmung mit der Okologischen Baubegleitung aufzustellen.

Vars1 — Okologische Baubegleitung

Fir die Vorbereitung der BaumalRnahmen und wahrend der Bauzeit ist eine 6kologische
Baubegleitung vorzusehen.

Die 6kologische Baubegleitung stellt sicher, dass die erforderlichen Schutz- und Vermei-
dungsmalinahmen wahrend des Baugeschehens eingehalten und fachgerecht umgesetzt
werden. Dariber hinaus dient sie der Kontrolle, ob in weiteren Bereichen Baubeschran-
kungen erforderlich werden, insbesondere fir Fledermause und Végel, aber auch fir die
Zauneidechse. Sie fuhrt insbesondere die Besatzkontrolle zur Baufeldfreigabe vor Beginn
jeglicher BaumalRnahmen und die Gebaudekontrolle und begleitet das Entfernen von
Strukturen durch.

Vars2 — Bauzeitenregelung

Fir einzelne Brutvogelarten (Hohlen- und Nischenbriter, Bodenbriter) sowie fur die Fle-
dermause ist eine Bauzeitenregelung von Anfang Oktober bis Ende Februar erforderlich,
um erhebliche Stérungen im Zuge von Bauarbeiten zu vermeiden. Die vorgesehene
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Maflinahme betrifft stérungsempfindliche Brutvogelarten, die entweder nahe den Baufla-
chen (Lagerflachen, Zufahrten etc.) ihr Brutrevier haben oder sich durch groRe Effekt-
oder Fluchtdistanzen auszeichnen und deshalb auch durch eine groRRere Entfernung zur
Storquelle bei ihrer Brut gestort werden kénnen. Des Weiteren dient die Malitnahme auch
zur Verhinderung von Stérungen wahrend der Wochenstubenzeit der Fledermause.

Vor Baubeginn wird durch die 6BB gepruft, ob die entsprechenden Brutreviere und Quar-
tiere besetzt sind und die Bauzeitenregelung zum Tragen kommt. Wird durch einen Fach-
gutachter nachgewiesen, dass die Brutplatze bzw. Quartiere im Baujahr nicht besetzt
sind, kann nach MalRgabe des Fachgutachters und in Abstimmung mit der unteren Natur-
schutzbehorde auf eine Bauzeiteneinschrankung verzichtet werden.

Sofern jedoch die Brutplatze bzw. Quartiere besetzt sind, so dirfen wahrend der Brutzeit/
Jungenaufzucht (Marz bis Oktober) keine Bauarbeiten im Umkreis des Brutplatzes/Quar-
tieres erfolgen bis die Brut/Jungenaufzucht abgeschlossen ist. Aufierhalb der Brut-
zeit/Jungenaufzucht begonnene Arbeiten durfen nicht langer als eine Woche unterbro-
chen werden, um eine Stérung nach einer langeren baufreien Phase zu vermeiden. In die
Bereiche darf in keinem Fall eingegriffen werden und die Strukturen bzw. die Quartiere
und Brutplatze sind somit zu belassen.

Weiterhin sind Baumalnahmen im Zeitraum von Anfang Mérz bis Ende September fri-
hestens eine Stunde nach Sonnenaufgang zu beginnen und spatestens eine Stunde vor
Sonnenuntergang zu beenden.

e Vare3 — Fédllung von Gehdlzbestidnden zwischen 1. Oktober und 28. Februar

Eingriffe durch Fallungen oder Rickschnitte sind auRerhalb der Brutzeiten europaischer
Vogelarten zwischen 1. Oktober und 28./29. Februar (§ 39 BNatSchG) durchzufihren.
Durch diese Bauzeitbeschrankung werden die Zerstorung von Nestern und Eiern von
Brutvdgeln sowie eine Tétung von Nestlingen im Zusammenhang mit den Fallungsarbei-
ten vermieden.

Sollten in Ausnahmefallen Gehdlzfallungen oder Gehdlzrickschnitte wahrend der Brutzeit
erforderlich werden, so sind die betreffenden Gehdlzbestande vor der Fallung von der
Okologischen Baubegleitung (Vars1) auf Brutgeschehen bzw. besetzte Nester zu unter-
suchen. Fiur eventuelle Gehdlzfallungen innerhalb der Brutzeit ist ein Antrag auf Aus-
nahme gem. § 67 BNatSchG zu stellen.

e Vars4 — Bauzeitliche SchutzmaBnahmen fiir Reptilien

In den Bereichen, wo Individuen bzw. potenzielle Habitate von Zauneidechsen und ande-
ren Reptilienarten nachgewiesen wurden, sind bei Eingriffen bauzeitliche MalRnahmen er-
forderlich, um die Tiere und ihre Entwicklungsstadien vor Uberfahren zu schiitzen.

Es ist ein temporarer reptiliensicherer Folienzaun im Bereich des Gewerbegebietes (GE)
und Sondergebietes (SO) zu errichten, sofern es hier zu Eingriffen oder regelmaRigem
Baustellenverkehr kommt.
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Anschlie3end sind die Tiere vor Baubeginn aus den Bauflachen abzufangen und in die
angrenzenden Bereiche umzusiedeln. Aufgrund der Habitateignung des Plangebiets und
ggf. Uberpragung von Reptilienlebensraum sind einige Strukturen zur Aufwertung von Ha-
bitaten in angrenzenden Bereichen zu schaffen (vgl. Acer1).

Vareb — Gestaltung vogelfreundlicher Fassaden — MaBnahme gegen Vogelschlag

Das Kollisionsrisiko von fliegenden Arten mit Glasflachen kann im Vorfeld durch einige
planerische Mallnahmen gesenkt werden. Generell sollten Glasscheibenkonstruktionen
jeglicher Art eine Durchsicht auf die dahinterliegende Landschaft vermeiden. Dies kann
gewahrleistet werden, wenn bspw. auf verglaste Eckbereiche und Glaskorridore verzichtet
wird. Des Weiteren wird empfohlen, anderweitige Materialien, wie geriffeltes, geripptes,
mattiertes, sandgestrahltes, geatztes, eingefarbtes oder beklebtes Glas zu verwenden.
Das Bekleben der Glasfassaden mit Greifvogelattrappen wird nach derzeitigem
Wissensstand als weniger wirksame Alternative gesehen. Daruber hinaus wird
empfohlen, generell auf Spiegelfassaden und Glas mit hohem Reflexionsgrad in
Nachbarschaft zu Baumen und Strauchern zu verzichten, da durch die Spiegelung nicht
vorhandene Habitatstrukturen vorgetauscht werden.

Vare6 Vorgaben zur Beleuchtung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Lebensrhythmus und der Orientierung von
Végeln, Fledermausen und von Insekten als deren Nahrungsgrundlage sind MalRgaben
hinsichtlich der schadlichen Einwirkung von Beleuchtungsanlagen auf Tiere zu beachten.

Grundsatzlich ist der Geltungsbereich nur dort zu beleuchten, wo es unbedingt notwendig
ist. Die Beleuchtungsdauer ist auf das Mindestmal} zu beschranken. Es sind Lichtblenden
an den Beleuchtungskoérpern zu verwenden. Um eine stérende Lichtausbreitung zu
verhindern, ist der Abstrahlwinkel des Lichtkegels zu minimieren, sodass nur die zu
beleuchtende Flache bestrahlt wird. Sollte weilles Licht erforderlich sein, sind nach
Méoglichkeit LED-Leuchten mit warm- und neutralweil3er Lichtfarbe zu verwenden, um den
Insektenanflug zu vermindern.

Des Weiteren wurden folgende vorgezogene AusgleichsmaRnahmen (CEF — continuous
ecological functionality) zur Sicherstellung der dkologischen Funktion von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten vorgesehen /5/:

Acer1 — Schaffung von Habitatstrukturen fiir die Zauneidechse

Im Zuge von mdglichen Bautatigkeiten kdnnen potenzielle Zauneidechsenhabitatflachen
in Anspruch genommen werden. Daher sind suddstlich des SO 1 (Flurstick-Nr. 1756/3)
Habitatstrukturen zu schaffen. Die Lage der Flachen kann der Karte 2 des
Grinordnungsplans enthommen werden.



Bebauungsplan ,Alte Napoleonstale“ und 1. Anderung des Flachennutzungsplans Stadt Stolpen

Umweltbericht

Fassung vom 31.12.2025 Seite 50 von 71

Auf dieser Flache sind 3 Steinriegel bzw. Steinschittungen anzulegen. Dafir ist vorher
eine ca. 0,8 m tiefe Mulde auszuheben, in welche die Steine (Bruch-)Natursteine,
Kalkstein oder Sandstein, kleine Schroppen und Wurzelstubben eingebracht werden. Die
Steinschittungen (mind. 1,5 m hoch, 3 m breit und 5 m lang) sollten aus unterschiedlich
groRen Steinen hergestellt werden. Ca. 20 % der Steine sollten einen Durchmesser bis
max. 80 cm aufweisen und 80 % der Steine bis max. 40 cm. Weiterhin sind
sonnenexponierte Sandlinsen (vgl. A 1.1) mit eingearbeitetem Reisig als Sonnenplatz und
Versteckmoglichkeit anzulegen. Eine bestehende krautige/buschige Vegetation ist nur in
den Bereichen der anzulegenden Steinriegel und Rohbodenbereichen/Sandlinsen zu
entfernen. Alle anderen Bereiche sind als strukturreiche Flachen zu erhalten.

e Acer2 — Anbringen von Nisthilfen fir Hohlenbriiter und Anbringung von
Ausweichquartieren fiir Fledermause

Grundséatzlich sind geeignete Quartierstrukturen an den Gebauden, sofern maoglich, zu
erhalten bzw. aufzuwerten.

Durch moégliche Arbeiten und Mallnahmen an Gebauden werden Quartierstrukturen
verloren gehen, daher sind Ersatzstrukturen und -quartiere fur gebdudebewohnende
Fledermausarten und Brutvogel vor Beginn von Bauarbeiten zu installieren. Fur diese
Maflinahmen sind Gebaude innerhalb des Geltungsbereichs oder direkt angrenzende zu
bevorzugen.

Diese sind durch die Anbringung artspezifischer Nisthilfen im Verhaltnis 1:3 (eine verloren
gehende Hoéhle wird durch drei Nistkasten flr Vogel und drei Quartiere fur Fledermause
ersetzt) auszugleichen. Die genaue Anzahl der Kasten ist durch die O©kologische
Baubegleitung (Vare1) nach der Anzahl der entfernten Strukturen mit oben genanntem
Verhaltnis festzulegen. Fur die durch Rodungsarbeiten betroffenen Fortpflanzungs- und
Ruhestatten der Vdgel missen entsprechende artspezifische Kasten an Baumen
innerhalb oder im Umfeld der Vorhabenflache realisiert werden.

Bei der Anbringung der Kasten ist auf eine Mindesthéhe von 3,0 m, freie
Anflugmoglichkeiten und eine Ausrichtung in westlicher, dstlicher oder sudlicher Richtung
zu achten. Die Umsetzung der Ersatzmalnahmen ist durch einen Fachgutachter zu
betreuen. Die regelmafige Wartung und Reinigung der verwendeten Nisthilfen/
Ersatzquartiere ist Uber einen Zeitraum von 10 Jahren sicher zu stellen.

Fledermauskasten sind grundsatzlich in Gruppen von ca. funf Kasten aufzuhangen. Es ist
jeweils mindestens ein Vogelkasten fir Hoéhlenbriter in direkter Nachbarschaft der
Fledermauskastengruppen aufzuhangen, um das Risiko einer Fehlbelegung des
Fledermauskastens durch Vogel zu reduzieren und damit eine hohere Wahrscheinlichkeit
fur die Annahme der Kasten durch Fledermause zu erzielen. Der Abstand der
Fledermauskasten sollte mindestens 10,0 m betragen.

Die Standorte und die Anzahl der Nisthilfen und Ersatzquartiere sind im Rahmen von
stattfindenden Bauarbeiten in Abstimmung mit der uNB ggf. anzupassen oder zu
prazisieren.
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Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich der Auswirkungen des Eingriffs wurden folgende
Kompensationsmalnahmen festgelegt /5/:

o K1 - Extensivierung des Griinlands

Die Kompensationsmalinahme ,K1 - Extensivierung des Grinlandes® erfolgt auf den
festgesetzten Flachen fur Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft des B-Planes auf den Flursticken 1748, 1751 und 1756/. Die
MaRnahme umfasst 2.500 mZ.

¢ Die Malknahmenflache ist als extensiv zu bewirtschaftende Grinlandflachen (Biotopcode
06.02.000) zu nutzen und darf weder voribergehend noch dauerhaft fir bauliche Zwecke
in Anspruch genommen werden. Ausgangszustand ist eine intensiv genutzte Mahwiese
frischer Standorte (Biotopcode 06.03.210). Zur Aushagerung wird auf den Einsatz von
mineralischen oder organischen Diingemitteln verzichtet. Die Grinlandflachen missen
mindestens einmal pro Jahr/maximal 2x pro Jahr gemaht und das Mahdgut abgetragen
werden. Gemaht werden darf erst nach dem 1. Juli. Des Weiteren sind aufwachsende
Geholze gezielt zu entnehmen, um eine Verbuschung zu vermeiden. Die Bewirtschaftung
der Flache ist ggf. je nach Entwicklung anzupassen.

o K2 - Anlage von Geholzstrukturen

Die Anlage von Geholzstrukturen soll der Sicherstellung ausreichender Brutplatze fur
Gehdlzbriter im Geltungsbereich dienen. Es werden zwei Hecken in einem Umfang von
insgesamt 600 m? auf den Flurstlicken 1744 und 1746 gepflanzt. Die nordliche Hecke ist
8 m breit und 40 m lang und die sidliche Hecke ist 8 m breit und 35 m lang. Zur Anlage
der Gehdlzstrukturen sind gebietsheimische Gehodlze mit Baumen und Strauchern geman
der Pflanzliste im GOP /5/ zu verwenden. Es ist eine dauerhafte Pflege vorgesehen und
ein Pflegeschnitt ist zulassig.

2.8 Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit
2.8.1 Ausgangsituation

Entfernung zu Siedlungen und besonders schutzwiirdigen Einrichtungen

Direkt nordwestlich angrenzend an den Geltungsbereichs des Bebauungsplans befindet sich ein
Wohngebiet. Die Entfernung zwischen der Baugrenze im Sondergebiet Tierhaltungsanlage
(SO 1) und dem bestehenden Wohngebduden betragt ca. 150 m zur Baugrenze im
Gewerbegebiet ca. 70 m.

An den noérdlichen Teil des Plangebiets schlielt eine Mischbauflache an, mit bestehender
gewerblicher Nutzung.

Als besonders schutzwirdige Einrichtungen gelten u.a. Schulen, Kindergarten und
Krankenhduser. Die nachstgelegene schutzbedurftige Einrichtung ist das Altenpflegeheim
Stolpen ca. 950 m nordwestlich.
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Erholungsnutzung

Nordlich des Plangebiets befindet sich in ca. 1 km Entfernung der Stolpener Stadtwald am
Burgberg. Dieser erflllt gemal Waldfunktionskartierung Sachsen die folgenden Funktionen:

e Naturdenkmal
¢ Landschaftsbild pragender Wald

e Erholungsfunktion Stufe |

Im Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 2020 ist in der Karte 11 (Tourismus und Erholung)
Stolpen als Ausflugsort nachrichtlich dargestellt.

Das Plangebiet selbst eignet sich aufgrund der bestehenden gewerblichen Nutzung und
fehlenden Wanderwege nicht zur Erholungsnutzung.

Vorbelastungen

Ein Teil des Plangebiets ist durch die bestehende Tierhaltungsanlage gepragt. Sudlich der
Tierhaltungsanlage, von dieser durch eine intensiv bewirtschaftete Wiese getrennte, befindet sich
eine sog. Glllelagune, welche aktuell nicht abgedeckt ist. Es besteht eine Baugenehmigung fur
einen Glullebehalter innerhalb der Gullelagune, welcher mit einem Zeltdach abgedeckt wird. Die
naheliegenden Wohn- und Mischgebiete sind durch diese Anlagen in Bezug auf Emissionen von
Luftschadstoffen und Gertichen vorbelastet.

Vorbelastungen durch Larmemissionen sowie die Emission von Luftschadstoffen bestehen durch
den Verkehr auf der BahnhofsstralRe/Alte Napoleonstralte und der Bahnstrecke.

Auch die Erholungseignung des Umfelds ist durch diese Vorbelastungen vermindert.

2.8.2 Prognose lber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchflihrung der Planung wiirden sich die bestehenden Nutzungen voraussichtlich nicht
stark verandern. Der Gullebehalter wirde auf Grundlage der Baugenehmigung voraussichtlich
errichtet werden. Die Tierhaltungsanlage wirde die Ferkelaufzucht weiterhin in einem
genehmigungsfreien Umfang betreiben. Somit wirde sich der derzeitige Ist-Zustand des Schutz-
guts Mensch, insbesondere der menschlichen Gesundheit, im Plangebiet bei Nichtdurchfihrung
der Planung nicht verandern.
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2.8.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fur das Schutzgut Mensch wurden entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 die Wirkfaktoren
e Larmemissionen
e Emission von Luftschadstoffen, Gertichen, Bioaerosolen

als relevant eingestuft.

Larmemissionen

Zur Konfliktvermeidung der geplanten Nutzungen durch den Bebauungsplan wurde eine
schalltechnische Untersuchung durchgefthrt /25/. Hierbei wurde gepruft, ob der Verkehrslarm
durch die bestehenden StralRen und die Eisenbahnstrecke im Plangebiet zu Konflikten fur die
ausgewiesenen Nutzungen flhrt. Es wurden die Aulienlarmpegel an den Baugrenzen durch
Strallen- und Schienenverkehr sowie Gewerbe mit Wirkung auf das Plangebiet bestimmt.
Aufgrund der bestehenden Vorbelastung sind bei Errichtung schutzbedurftiger Rdume auf den
ausgewiesenen Nutzungen bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Schallimmissio-
nen erforderlich. Larmpegelbereiche, welche einen besonderen Schutz bedirfen werden am
westlichen Rand der Sondergebiete ermittelt. Bei Einhaltung der Anforderungen an die Aufien-
bauteil und die baulichen Vorkehrungen sind Konflikte sicher vermeidbar.

Zur Abschatzung der Auswirkungen durch Larmemissionen durch umliegende gewerbliche
Anlagen bzw. anlagenbezogene Schallquellen und dadurch bestehende Nutzungskonflikte wurde
fur die geplante Erweiterung der Ferkelzuchtanlage ein Schalltechnisches Gutachten erstellt /26/,
127/. Es wurde geprift, ob der Betrieb der erweiterten Anlage mit Seinem anlagenbezogenen
Verkehr zu erheblichen Larmbelastigungen fihren kann.

Hierzu wurden die Gerauschimmissionspegel an den maRgeblichen Immissionsorten (IO1 bis
06, siehe Tabelle 4) fur alle relevanten Gerduschquellen nach den Vorgaben der TA Larm
berechnet.

Tabelle 4: Immissionsorte und -richtwerte gem. TA Larm /27/
Nr. Bezeichnung Gebietskategorie Immissionsrichtwerte
in dB(A)
Tag Nacht
101 Bahnhofstrale 44 WA 55 40
102 Hauptstrale 3 Mi 60 45
103 Hauptstral’e 5b MI/GE 60 60
104 HauptstralRe 5c MI/GE 60 60
105 Hauptstrale 5d MI/GE 60 60
106 Hauptstralle 9 M 60 45
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Die Beurteilungspegel der Zusatzbelastung lagen an allen Immissionsorten unterhalb des
Irrelevanzwerts nach TA Larm, d. h. die Immissionswerte werden im Tag- und Nachtzeitraum um
wenigstens 6 dB(A) unterschritten. die an den Immissionsorten fur die jeweilige
Gebietseinordnung geltenden Immissionsrichtwerte in der Tag- und Nachtzeit ein.

Auch die Maximalpegel (kurzzeitige Gerauschspitzen) halten die an den Immissionsorten fur die
jeweilige Gebietseinordnung geltenden Immissionsrichtwerte jederzeit ein.

Erhebliche Auswirkungen auf das Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit, durch
Larmemissionen sind mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

Emission von Luftschadstoffen, Geriichen, Bioaerosolen

Aufgrund der Festsetzung des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung ,Tierhaltung“ wurden
Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft fir Geruch, Staub, Bioaerosole, Ammoniak und Stickstoff
durchgeflihrt. Die Festsetzungen erméglichen die Unterbringung einer Tierhaltungsanlage zur
Ferkelaufzucht. Zulassig sind im Sondergebiet SO 1 Stallgebdude mit Ferkelaufzuchtplatzen fir
insgesamt bis zu 10.576 Ferkeln bis 25 kg Lebendgewicht und deren notwendigen betriebszuge-
hérigen Nebenanlagen (wie Zu-/Ablufteinrichtungen, Futtersilos). Die Ergebnisse der Immissions-
prognose /6/ werden nachfolgend flr Geruch, Staub und Bioaerosole zusammengefasst. Ammo-
niak und Stickstoffimmissionen kénnen Beeintrachtigungen des Schutzgutes Pflanzen, Tiere und
die biologische Vielfalt verursachen. Die Ergebnisse wurden daher im Kap. 2.7.3 ausgewertet.

Bewertung Belastigungswirkung durch Geriiche

Die Emissionen wurden auf der Grundlage der VDI 3894 Blatt 1 (Emissionen und Immissionen
aus Tierhaltungsanlagen) ermittelt. Die Geruchsemissionen der Tierhaltung in SO 1 werden durch
die erforderliche Abluftreinigung sehr deutlich gemindert. Fur die Gullelagerung in SO 2 wurde
der mit Zeltdach genehmigte abgedeckte Behalter angesetzt.

Die Beurteilung von Geruchsimmissionen erfolgt auf Basis des Anhangs 7 der TA Luft. Eine Ge-
ruchsimmission ist im Allgemeinen nach Anhang 7 Nr. 3.1 TA Luft als erhebliche Belastigung zu
werten, wenn die Gesamtbelastung die in der folgenden Tabelle 5 angegebenen Immissionswerte
uberschreitet. Bei den Immissionswerten handelt es sich um relative Haufigkeiten der Geruchs-
stunden.

Tabelle 5: Immissionswerte fiir verschiedene Baugebiete gem. Nr. 3.1 Anhang 7 TA Luft

Wohn- und Mischgebiete Gewerbe- und Industrie- Dorfgebiete (Tierhal-
gebiete tung)
0,10 (10%) 0,15 (15%) 0,15 (15%)

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur voriibergehend aufhalten, sind entsprechend
den Grundsatzen des Planungsrechts den Spalten 1 bis 3 zuzuordnen. Kleingartensiedlungen
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sind im Allgemeinen wie Gewerbegebiete zu beurteilen, wenn nicht die speziellen Randbedin-
gungen des Einzelfalls entgegenstehen.

Fur die Bewertung sind Beurteilungsflachen gemafl Nr. 4.4.3 des Anhangs 7 als quadratische
Teilflachen des Beurteilungsgebiets heranzuziehen. Zur Bestimmung der maf3geblichen Beurtei-
lungsflachen sind die nachstgelegenen vorhandenen oder geplanten Nutzungen Immissionsorte
(IO) festzulegen.

Das Ergebnis der Ausbreitungsberechnung /6/ fur die Beurteilungsflachen (50 m x 50 m) mit
Kennzeichnung der Immissionsorte fiir die Gesamtbelastung ohne Bericksichtigung des Kaltluft-
einflusses ist in der folgenden Abbildung 3 dargestellt. Wie zu erkennen ist, beschranken sich
relevante Geruchsimmissionen auf das ndhere Umfeld der Planflachen SO 1 und SO 2 und neh-
men mit zunehmender Entfernung rasch ab.
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Abbildung 3: Gesamtbelastung fiir Geriiche in % (Rechenwerte ohne Kaltluftzuschlag) /6/

Aufgrund der Wirkung der Kaltluft sind die Beurteilungsflachen in Abbildung 3 mit einem Zuschlag
von 3 Prozentpunkten zu versehen. Fir die ma3geblichen Beurteilungsflachen mit Immissionsor-
ten ergeben sich unter Berlcksichtigung eines 3 %-Zuschlages Wahrnehmungshaufigkeiten von:

¢ maximal 8,1 % auf der Beurteilungsflache ,GE* der Planflache Gewerbe im Plangebiet
und damit 54 % des Immissionswertes der TA Luft fur gewerbliche Nutzung
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e maximal 5,6 % fur Flachen im Bereich der nordwestlich an das Plangebiet angrenzenden
Wohnbebauung (Bahnhofstrale) und damit 56 % des Immissionswertes der TA Luft fur
Wohn-/Mischbebauung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Umsetzung der Planung keine erheblichen
Belastigungen mit Gertichen verursacht werden.

Staube/Bioaerosole

Bei der Tierhaltung kénnen Bioaerosole entstehen, die aus Mikroorganismen, Zellbestandteilen
oder Stauben bestehen und Uber die Luft verbreitet werden. Zur Bewertung maoglicher Auswir-
kungen kann der Leitfaden zur Ermittlung und Bewertung von Bioaerosol-Immissionen der
Bund/Landerarbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz /37/ herangezogen werden.

Gemal LAl-Leitfaden ist in Stufe 1 zu prifen, ob eine gesonderte Bioaerosoluntersuchung Gber
Ausbreitungsberechnung nach TA Luft erforderlich ist. Aufgrund des geringen Abstands zur
Wohnbebauung und der zu erwartenden Kaltluftabflisse wurde diese Prufung vorsorglich in
Stufe 2 fortgesetzt. Es wurde eine Ausbreitungsberechnung nach TA Luft durchgefihrt /6/
(s. auch Ausflihrungen in Kap. 2.6.3). Dort zeigt sich, dass die Zusatzbelastung an PM10 das
Irrelevanzkriterium der TA Luft deutlich unterschreitet. Demnach sind erhebliche Auswirkungen
durch Staube und durch Bioaerosole nicht zu erwarten.

Da die Irrelevanzschwelle bereits in Anlagennahe sehr deutlich unterschritten werden und sich
keine Bioaerosol-emittierende Anlagen in der Nahe befinden, ist eine Sonderfallprifung nach
Nr. 4.8 TA Luft nicht erforderlich.

Anfalligkeit fur Storfalle/Folgen des Klimawandels

Eine Beeintrachtigung angrenzender Biotope mit potenziellen Nachteilen fiur das Schutzgut
Mensch, insbesondere der menschlichen Gesundheit durch das Uberlaufen des geplanten
Gullebehalters wird durch das Ruckhaltevolumen der Gillelagune vermieden.

In SO 1 und SO 2 wird ein Abdriften von Abwasser oder Giille in éstlich angrenzende Hang- und
Biotopbereiche sowie die nérdlich gelegenen Siedlungen mit der Anlage und dauerhaften
Erhaltung eines Walls vermieden.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche
Gesundheit durch Storfille oder Folgen des Klimawandels sind mit der Planumsetzung
somit nicht zu erwarten.

2.8.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Vermeidungs- oder Ausgleichsmallnahmen sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch,
insbesondere die menschliche Gesundheit nicht erforderlich. Die Vorgaben zur Abluftreinigung
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der TA Luft und bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Schallimmissionen gemaf
sind einzuhalten.

Weitere Mallnahmen sind in Bezug auf das Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche
Gesundheit, nicht erforderlich.

2.9 Schutzgut Klima
2.9.1 Ausgangssituation

Nach Mannsfeld & Richter /20/ wird das Plangebiet der Klimastufe "Untere Lagen im Berg- und
Hugelland" zugeordnet. Es gilt als maRig feucht und schwach maritim beeinflusst. Fir diese
Klimastufe werden eine mittlere Jahrestemperatur von 6,8 — 8,0 °C und einen durchschnittlichen
Jahresniederschlag von 600 — 850 mm angegeben /20/.

Die dem Plangebiet nachstgelegene Klimastation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die
Station Dresden-Hosterwitz. Diese ist ca. 17 km vom Plangebiet entfernt. Die durchschnittliche
Jahrestemperatur flir den Zeitraum von 1991 — 2020 betrug an dieser Station 10,3 °C. Der
warmste Monat war durchschnittlich der Juli mit einer mittleren Monatstemperatur von 19,7 °C.
Der Januar stellte mit einer mittleren Monatstemperatur von 1,3 °C den durchschnittlich kaltesten
Monat dar. Die mittlere Niederschlagsmenge fir den Zeitraum von 1991 — 2020 betrug an dieser
Station 582 mm mit der geringsten monatlichen mittleren Niederschlagsmenge im April (31 mm)
und der héchsten monatlichen mittleren Niederschlagsmenge im August (76 mm). /19/

Die Jahresmitteltemperatur in Sachsen hat sich von 8,2 °C (1961 — 1990) auf 9,2 °C (1991 —
2020) um +1 K erhoht. Es ist davon auszugehen, dass sich die kontinuierliche Erwarmung bis
zum Ende des laufenden Jahrhunderts mit einer Spannweite von ca. +1,5 K bis ca. +5 K fortsetzt.
118/

Die lokalklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind u. a. durch die bereits bestehende
Bebauung gepragt. Diese fuhrt tendenziell zu einer starkeren Erwarmung des Mikroklimas,
insbesondere an strahlungsreichen Sommertagen. Ausgleichend wirken die Grinflachen und
Gehdlzflachen innerhalb des Plangebiets.

Es befindet sich kein Wald mit besonderen Schutzfunktionen, das Schutzgut Klima betreffend,
innerhalb des Untersuchungsgebiets.

2.9.2 Prognose liiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchflihrung der Planung wirden sich die bestehenden Nutzungen voraussichtlich nicht
stark verandern. Die Beseitigung von Gehdlzen und weiterer Biotop- und Vegetationsbestande
im Bereich der ausgewiesenen Uberbaubaren Flachen nicht stattfinden und somit wirde die
klimatische Ausgleichsfunktion dieser Flachen erhalten bleiben.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der derzeitige Ist-Zustand des Schutzguts Klima im
Plangebiet, aufgrund der zu erwartenden Folgen des Klimawandels (u. a. haufigere und langer
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andauernde Trockenperioden, intensivere Starkregenereignisse) auch bei Nichtdurchfliihrung der
Planung verandern wird.

2.9.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung
Fir das Schutzgut Klima wurden entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 der Wirkfaktor
¢ anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme

als relevant eingestuft.

Anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme

Durch die mdglichen Gehdlzbeseitigungen und die Zunahme der Versiegelung im Rahmen der
Planumsetzung kann es kleinraumig zur verstarkten Aufheizung im Plangebiet und der naheren
Umgebung kommen, da Grinflachen i. d. R. als Kaltluft- und Frischluftentstehungsgebiete
fungieren und sich versiegelte Flachen starker aufheizen sowie die Warme langer speichern. Das
Ausmall der Auswirkungen auf das lokale Klima ist jedoch so gering, dass erhebliche
Beeintrachtigungen nicht zu erwarten sind. Im Plangebiet zu erhaltende Grunflachen und
Geholzbestande tragen weiterhin zum lokal-klimatischen Ausgleich bei.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima durch Flacheninanspruchnahme sind
mit der Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

2.9.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Vermeidungs- oder Ausgleichsmaf3nahmen sind fir das Schutzgut Klima nicht erforderlich.

2.10 Schutzgut Landschaft
2.10.1 Ausgangssituation

Das Plangebiet und UG befinden sich im Landschaftsraum Westlausitzer Higel- und Bergland.
Der Landschaftsraum ist gepragt durch Agrarflachen, Wirtschaftsgrinland und Walder. Der
Schwerpunkt der Griinlandnutzung liegt im Higelland um Stolpen und Sebnitz. Historisch gepragt
sind die zahlreichen kinstlichen Fischteiche, welche gréRtenteils ausschliellich
niederschlagsabhangig sind. /8/

Das Landschaftsbild des Plangebiets wurde bereits in erheblichem MalRe durch menschliche
Eingriffe wie die vorhandenen Stallanlagen und die Gillelagune Uberpragt. Insgesamt ist das
Landschaftsbild im Plangebiet als wenig naturnah zu charakterisieren. Es befinden sich nur
vereinzelt erhaltenswerte, landschaftspragende Gehdlzbestdnde an den Randern des
Plangebiets. Insbesondere das Kleingewasser mit naturnahem Graben im Sudosten des
Plangebiets ist erhaltenswert. /5/

Das Plangebiet stellt einen Flachenmix aus Gewerbeflache, Siedlungsraum, Bahnanlage, Acker,
Obstbaumplantage, Grinland, Kleingewasser und Geholzen dar. Die Gehdlzbestande weisen
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aufgrund ihrer unterschiedlichen Altersstrukturen und Artenzusammensetzung eine mittlere
Strukturvielfalt auf. Das Landschaftsbild ist durch einen Siedlungsbereich im Norden und
Gewerbe um die Gleisanlagen mit guter Eingrinung sowie von Ackerflachen und
Spalierobstplantagen gepragt. Die Vielfalt des Landschaftsbilds im Plangebiet kann demnach als
mittel bewertet werden. /5/

Fir das Plangebiet ist aufgrund des Fehlens historischer Strukturen von einer geringen Eigenart
auszugehen. /5/

Aufgrund der vorhandenen gewerblichen Nutzung und der Tierhaltungsanlage und Gillelagune
ist die Schonheit des Landschaftsbilds im Plangebiet als gering zu bezeichnen. Stérungen
existieren aufgrund der Geruchsentwicklung der Tierhaltungsanlage und dem Larm durch Auto-
und Bahnverkehr. /5/

Die Tierhaltungsanlage im Siden des Geltungsbereichs wirkt wenig einladend auf
Spazierganger, aufgrund der flachigen Gebaudestruktur und versiegelten Flache. /5/

2.10.2 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Anderungen des Landschaftsbilds durch Geholzfallungen und Flacheninanspruchnahme wiirden
bei Nichtdurchfihrung der Planung nicht stattfinden.

Veranderungen der Vegetation in Folge der Auswirkungen des Klimawandels kdnnten jedoch
auch bei Nichtdurchfiihrung der Planung zur Anderung des Landschaftsbilds im UG fiihren,
insbesondere wenn es zum Absterben von Baumen kommt. Dies kann Auswirkungen auf den
Erholungswert des UG haben. Somit ist auch bei Nichtdurchfiihrung der Planung eine Anderung
des derzeitigen Ist-Zustands des Schutzguts Landschaft méglich.

2.10.3 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Fur das Schutzgut Landschaft wurden entsprechend der Betrachtungen in Kap. 0 der Wirkfaktor
e Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement

als relevant eingestuft.

Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Das Landschaftsbild und die landschaftsbezogene Erholung ist im Plangebiet bereits durch
anthropogene Elemente wie die Gullelagune und die Tierhaltungsanlage beeintrachtigt. Bei
Erweiterungsplanen der Obstanbauflachen im nérdlichen Gewerbegebiet, des Kfz- und
Landtechnik Service im Gewerbegebiet und der Tierhaltungsanlage im Sondergebiet wird das
Landschafts- und Siedlungsbild nur geringfiigig verandert. Durch den Erhalt der Geholze und des
Kleingewassers mit seiner artenreichen Umgebung sind landschaftspragende Elemente in den
B-Plan mit eingebunden. Aufgrund der Vorbelastung, der geringen Erholungseignung und der zu
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erhaltenden Geholze werden die mdoglichen Veranderungen des Landschaftsbilds als nicht
erheblich eingestuft. Es ergibt sich keine veranderte Wahrnehmung des Plangebiets.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch Baukorper sind mit der
Planumsetzung somit nicht zu erwarten.

2.10.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Die planerischen und technischen MaRnahmen, die mdgliche Beeintrachtigungen auf Natur und
Landschaft vermeiden, wurden bereits bei der technischen Planung berticksichtigt. Sie wurden
zuvor in Kap. 2.7.4 zum Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt aufgeftihrt.

Die Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen, welche neben dem Schutzgut Flora, Fauna und bio-
logische Vielfalt auch das Schutzgut Landschaft betreffen, sind ebenfalls bereits im Kap. 2.7.4
dargestellt. Diese sind jedoch aufgrund der Eingriffe in das Schutzgut Flora, Fauna und
biologische Vielfalt erforderlich. Weitere Vermeidungs- oder AusgleichsmalRnahmen fir das
Schutzgut Landschaft sind nicht erforderlich.

2.11 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
2.11.1 Ausgangssituation

Im Plangebiet befinden sich keine ausgewiesenen Baudenkmale. Im Norden, im Bereich der
Stralde ,BahnhofstralRe” ragt eine Umgrenzung von Gesamtanlagen, welche als Kulturdenkmal
unter Denkmalschutz stehen in das Plangebiet.

AuBerhalb des Plangebiets befinden sich weitere Kulturdenkmale innerhalb des UG. Dazu gehort
das westlich des Plangebiets liegende Kulturdenkmal “Bahnhof Stolpen; Eisenbahnstrecke
Durrréhrsdorf — Neustadt”. Es handelt sich hierbei um das Empfangsgebaude eines Bahnhofs mit
Stellwerksanbau. Weiterhin sind das “Freigut Langenwolmsdort” ca. 70 m nérdlich, der “Gasthof
Grine Aue” ca. 150 m ndérdlich und ein Wohnstallhaus und Scheune sowie Hofpflasterung eines
Dreiseithofs ca. 135 m norddstlich als Kulturdenkmale erfasst. /22/

Im Norden des Plangebiets sowie daran anschlieBend befindet sich sudlich entlang des
Langenwolmsdorfer Bachs ein Bereich mit archdologischen Denkmalen (D-75170-01,
Historischer Ortskern (Mittelalter). /31/ Weitere archaologische Denkmale befinden sich
aullerhalb des UG (vgl. Abbildung 4).
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Himwels: Archaclogische Denkmale stehen unter
Schutz, Sie sind Gberall in Sachsen auch auBerhalb
der bekannten und verzeichneten Denkmalflachen in
erheblichem Umfang zu erwarten. Bel
BaumaBnahmen muss in jedem Fall eine
denkmalschutzrechtliche Stellungnahme zu den
archaalogischen Belangen eingeholt werden!
Arché'qhglsdle Informationen © Landesamt fiir
Archaologie Sachsen

Abbildung 4: Darstellung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans (schwarz, dick gestri-
chelt), des Untersuchungsgebiets (schwarz gestichelt) und archaologischer Denk-
male (orange transparent), Quelle: Archaologische Informationen © Landesamt fiir
Archéaologie Sachsen

Innerhalb des UG befinden sich keine Gebiete, welche als Archiv der Naturgeschichte
ausgewiesen sind.

Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorranggebiets Kulturlandschaftsschutz. Am Rande des UG
befindet sich ca. 1,1 km nérdlich vom Geltungsbereich die Burg Stolpen. Diese wird im Regional-
plan als historisches und sichtexponiertes Kulturdenkmal (Nr. KD11) ausgewiesen. Das Plange-
biet befindet sich innerhalb des Sichtbereichs zur Burg Stolpen sowie im Sichtbereich von der
Burg Stolpen (REP Karte 3 Kulturlandschaft). /2/ Diese Sichtbereiche sind gemaR Ziel Z.4.1.2.1
des REP von sichtverschattender bzw. landschaftsbildstérender raumbedeutsamer Bebauung
freizuhalten. Diese Festlegungen des REP sind aktuell unwirksam, werden jedoch vorsorglich
bertcksichtigt.

Das Plangebiet befindet sich nicht auf einer ausgewiesenen landschaftspragenden Erhebung und
fugt sich durch die Lage am Stadtrand, bzw. auf bereits teilweise Uberplanten und Uberbauten
Gebieten in seine Umgebung ein.
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2.11.2 Prognose liber die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der
Planung

Bei Nichtdurchfuhrung der Planung wurde sich der derzeitige Ist-Zustand des Schutzguts
Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtter im Plangebiet nicht verandern.

2.11.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der
Planung

Fir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachglter wurden entsprechend der
Betrachtungen des Kap. 0 die Wirkfaktoren

e Flacheninanspruchnahme und
e Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement

als relevant eingestuft.

Flacheninanspruchnahme

Durch die geplante Flacheninanspruchnahme koénnen grundsatzlich bislang unbekannte
Bodendenkmale auf noch unbebauten Flachen betroffen sein. Auf den Flachen des
Gewerbegebiets werden archaologische Denkmalbereiche ausgewiesen. Im Zuge von
Erdarbeiten besteht daher die Mdglichkeit, dass archaologische Befunde oder Fundgegenstande
zutage treten.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf potenzielle Bodendenkmale werden jedoch durch die
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben vermieden. Entsprechend § 20 SachsDSchG sind etwaige
Funde unverzlglich der Unteren Denkmalschutzbehdérde zu melden. Der Fund sowie die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unverandertem Zustand
zu erhalten und zu sichern, sofern keine abweichende Entscheidung der zustandigen
Fachbehdrde getroffen wird.

Durch diese Regelungen ist sichergestellt, dass Bodendenkmale friihzeitig erkannt, fachgerecht
dokumentiert und geschutzt werden konnen. Insgesamt sind daher keine erheblichen
Umweltauswirkungen zu erwarten.

Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Sichtbereichs von und zur Burg Stolpen und ist somit
gemal den Zielen des REP von sichtverschattender bzw. landschaftsbildstérender raumbedeut-
samer Bebauung freizuhalten. Aufgrund der im geplanten Bebauungsplan festgesetzten zulassi-
gen Hohe baulicher Anlagen steht dieser nicht im Konflikt zu regionalplanerischen Festlegungen.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und Sonstige Sachgiiter
sind durch die Planumsetzung somit nicht zu erwarten.
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2.11.4 Vermeidung, Verringerung und Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Vermeidungs- oder AusgleichsmalRnahmen sind in Bezug auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und
Sonstige Sachguter nicht erforderlich. Die Vorgaben des § 20 SachsDSchG sind umzusetzen.

2.12 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Mit dem Begriff der Wechselwirkungen werden Wirkungszusammenhange zwischen den
Schutzgltern beschrieben. Erfolgte die Beschreibung des Bestands vorwiegend bezogen auf
jedes einzelne Schutzgut, bestehen zwischen ihnen dennoch vielfaltige Austauschprozesse (z. B.
Stofffliisse, energetische Anderungen, biologische Prozesse), die sich entweder gegenseitig
beeinflussen (Rickkopplungen) oder durch duf3ere Faktoren gesteuert werden. Die Betrachtung
dieser funktionalen Verknupfungen entspricht einer ganzheitlichen, 6kosystemaren Sichtweise.
Allerdings sind nicht alle Prozesse bekannt bzw. lassen sich in ihren Auswirkungen auf andere
Schutzglter einschatzen.

Fur das Vorhaben sind konkret die nachfolgenden Wechselwirkungen potenziell relevant.

Als wichtige Wechselwirkungseffekte bei Umsetzung des Bebauungsplanes sind insbesondere
Wirkungspfade durch die Vollversiegelung des Bodens aufgrund der Funktionen nach § 2
BBodSchG zu benennen, beispielsweise:

e Lebensraum fir Pflanzen und Tiere,
e Filter, Speicher, Transformator und Puffer fir den natlirlichen Stoffhaushalt,
e Produktionsgrundlage fir die Erzeugung von Nahrungsmitteln und anderer Biomasse und

e Faktor des Landschaftsbilds (Reliefs) und des Lokalklimas.

Demnach kann die Beeinflussung des Bodens die Beeinflussung anderer Schutzguter nach sich
ziehen.

Fir die Schutzguter Pflanzen- und Tierwelt sind folgende Umweltfunktionen mit
Wechselwirkungen zu anderen Schutzgitern als wesentlich anzusehen:

¢ Bestandteil von Nahrungsketten,
e Bestandteil des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion,
e Schutz des Bodens vor Erosion.

Des Weiteren steht die Pflanzen- und Tierwelt in enger Beziehung mit der Lebensraumfunktion
von Klima/Luft, Boden sowie Oberflachen- und Grundwasser.

Weitere Wechselwirkungen bestehen durch Verluste bzw. mittelbare Funktionsverluste der Nutz-
und  Schutzfunktionen von Gehdlzen (Erosionsschutzfunktion, Klimaschutzfunktion,
Erholungsfunktion, faunistische Funktion) durch die vorhabenbedingten Geholzfallungen.
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Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgenommene Beschreibung der potenziellen
Umweltauswirkungen berucksichtigt bereits Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern im
Zusammenhang mit den Wirkungen bei Umsetzung der Planung.

3 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen, Bewaltigung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung

3.1 Eingriffsbewertung und -bilanzierung

Nach § 18 BNatSchG sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen die Eingriffe in Natur und
Landschaft zu erfassen und zu bewerten. Uber die entsprechende Vermeidung, den Ausgleich
und den Ersatz ist nach den Vorschriften des BauGB zu entscheiden. Diese sind in § 1a geregelt.
Nach Absatz 2 ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen, nach Absatz 3 ist die Vermeidung
und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie
der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts entsprechend der Eingriffsregelung
nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der Abwagung zu berucksichtigen.

Fir den Bebauungsplan wurde im Rahmen des Grunordnungsplans (GOP) /5/ eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung erstellt, welche den Eingriff bilanziert und die MalRnahmen zur
Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich festlegt. Die Inhalte werden im nachfolgenden
Kapitel zusammengefasst.

3.2 Zusammenfassung der geplanten MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen

Gemal § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, unvermeidbare
Beeintrachtigungen durch MalRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
auszugleichen oder zu ersetzen. Ausgeglichen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die
beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine
Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem
betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

Die folgende Tabelle enthalt eine Zusammenstellung aller vorgesehenen und durchzufiihrenden
Mafinahmen.
Tabelle 6: Ubersicht der durchzufithrenden Griinordnerischen Festsetzungen, Vermeidungs-

und MinderungsmaRnahmen, vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen und Kompen-
sationsmaBnahmen

Nr. Bezeichnung

Grinordnerische Festsetzungen

M1 Schutz der bestehenden Gehodlzbestande

M2 Erhalt der gesetzlich geschitzten Biotope

M3 Begrunung nicht Gberbauter Flachen
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Nr. Bezeichnung

Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

V1 BodenschutzmalRnahmen
V2 Schutz von Boden und Grundwasser vor baubedingten Schadstoffeintragen
V3 Zaune zum Schutz angrenzender Vegetation

Artenschutzfachliche VermeidungsmaRnahmen

Vare1 Okologische Baubegleitung

Vars2 Bauzeitenregelung

Vare3 Fallung von Gehdlzbestanden zwischen 1. Oktober und 28. Februar
Vars4 Bauzeitliche Schutzmallnahmen fir Reptilien

Var5 Gestaltung vogelfreundlicher Fassaden — MaRnahme gegen Vogelschlag
Vars6 Vorgaben zur Beleuchtung

Vorgezogene AusgleichsmaBnahmen (CEF)

Acer1 Schaffung von Habitatstrukturen fir die Zauneidechse

Anbringen von Nisthilfen fiir Hohlenbriiter und Anbringung von

Acer2 Ausweichquartieren fir Fledermause

Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen

K1 Extensivierung des Grlinlandes

K2 Anlage von Gehdlzstrukturen

4 Anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Fir einen Teil des Plangebiets gab es vor der Aufstellung des Bebauungsplanes ,Alte Napoleon-
stralle” ein vorhabenbezogener Bebauungsplan ,Sondergebiet Schweinemastanlage Stolpen,
Alte NapoleonstralRe® im Aufstellungsverfahren. Der Beschluss zur Aufstellung erfolgte am
25.09.2017. Parallel dazu sollte der Flachennutzungsplan geandert werden. Der Entwurf in der
Fassung vom 23.02.2021 sah die Ausweisung eines Sonstigen Sondergebiets mit der Zweckbe-
stimmung Schweinemastanlage vor, mit dem Ziel, durch Erweiterungs- und Modernisierungs-
maflnahmen Platz fur insgesamt 14.480 Ferkelaufzuchtplatze zu schaffen.

Am 28.02.2022 wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan ,Sondergebiet Schweinemastan-
lage Stolpen, Alte Napoleonstralie“ per Stadtratsbeschluss aufgehoben und das Verfahren somit
beendet. Der Bebauungsplan erlangte wahrend des Planungsprozesses keine Rechtswirksam-
keit. Aufgrund des beendeten Verfahrens lassen sich keine Festsetzungen oder Rechtsanspri-
che ableiten. Ebenso stellt das eingestellte Bauleitplanverfahren keine realistische Planungsal-
ternative dar.
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5 Zusatzliche Angaben
5.1 Angewandte Untersuchungsmethoden inklusive Schwierigkeiten und Liicken

Das Vorgehen im Rahmen der Umweltprifung zum Bebauungsplan umfasst verschiedene
Bearbeitungsstufen:

o Vor-Ort-Begehungen und Kartierungen im Plangebiet und direkten Umfeld,
o Ermittlung fachgesetzlicher Vorgaben und relevanter Fachplanungen,

e Auswertung der vorliegenden Informationen hinsichtlich der planerischen
Rahmenbedingungen und der Umweltsituation im Plangebiet,

¢ Prognose der Umweltauswirkungen bei Umsetzung der Planfestsetzungen sowie

o Erstellung des Umweltberichts auf Grundlage der Auswertungen.

Aufgrund der bestehenden in Betrieb befindlichen Tierhaltungsanlage und der damit einher-
gehenden Unzuganglichkeit konnte das Plangebiet nicht vollumfanglich kartiert werden. Daher
wurden erganzend eine Habitatpotenzialeinschatzung bzw. Luftbildanalyse durchgefiihrt, um das
Vorkommen von Reptilien und Amphibien im Gebiet zu ermitteln. Brutplatze von Vogeln wurden
in diesen Bereichen ausschlieRlich aufgrund der verhdrten Gesangsaktivitat verortet. Geholze
konnten in bestimmten Bereichen des Vorhabengebiets nicht auf ihre Habitateignung untersucht
werden. /4/ Durch die Potenzialabschatzung im Sinne eines Worst-Case-Ansatzes ergeben sich
jedoch keine Bewertungslicken.

5.2 Beschreibung der MaBnahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen

Die Stadt Stolpen ist verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durch-
fuhrung der Bauleitplane entstehen, zu Gberwachen, um insbesondere unvorhergesehene nach-
teilige Auswirkungen fruhzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete MaRnahmen zur
Abhilfe zu ergreifen (§ 4c BauGB). Die geplanten MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen
Umweltauswirkungen sind im Umweltbericht zu beschreiben (Nr. 3b in Anlage 1 zum BauGB).

Im Rahmen der Umweltprufung fur diesen Bebauungsplan wurde festgestellt, dass dessen
Durchfiihrung voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiter nach sich zie-
hen wird, sofern die in Kapitel 3.2 aufgefuhrten Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen um-
gesetzt werden und die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen berlcksichtigt wer-
den. Ein zur 6kologischen Baubegleitung zusatzliches Monitoring ist nicht erforderlich.
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6 Allgemein verstiandliche Zusammenfassung des Umweltberichts

GemalR § 2 Abs. 4 BauGB ist fir den Bebauungsplan ,Alte Napoleonstrale® der Stadt Stolpen,
Landkreis Sachsische Schweiz/Osterzgebirge eine Umweltprifung durchgeflhrt worden. Es
wurde ein gemeinsamer Umweltbericht fiir den Bebauungsplan und zur 1. Anderung des Fla-
chennutzungsplans der Stadt Stolpen, welche parallel durchgefiihrt wird, erstellt. Bei dem Plan-
gebiet handelt es sich um eine ca. 8 ha grof3e Flache im Umfeld des Bahnhofs der Stadt Stolpen.
Das Plangebiet liegt im Stden des Stadtgebiets und wird in Nord-Sid-Richtung durch die Alte
Napoleonstraflie und in Ost-West-Richtung von der Bahnstrecke Pirna-Sebnitz gekreuzt. Konkret
sollen die bestehenden Nutzungen des Obstbauunternehmens und des ,Kfz- und Landtechnik-
Service® im Norden durch die Ausweisung eines Gewerbegebiets sowie die der Tierhaltungsan-
lage im Sutden durch die Ausweisung als sonstige Sondergebiete (SO 1 und SO 2) mit der Zweck-
bestimmung ,Tierhaltung® im Bestand gesichert werden und einen moderaten Ausbau ermdgli-
chen.

Die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen wurden ermittelt und im vorliegenden
Umweltbericht gemald Anlage 1 des BauGB beschrieben und bewertet. Hierzu wurden die
Auswirkungen der Planung einzeln erfasst.

Mit der Umsetzung der Planung gehen naturschutzfachliche Eingriffe in das Schutzgut Flora,
Fauna und die biologische Vielfalt, sowie in die Schutzguter Boden und Wasser einher.

Die Eingriffe kdnnen durch die Mallinahmen K1 (Extensivierung des Griinlandes) und K2 (Anlage
von Gehdlzstrukturen) auf den daflir vorgesehenen Flachen des Bebauungsplans vollstandig
kompensiert werden.

Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sind bei Umsetzung des Bebauungsplans nicht
betroffen. Insofern liegen diesbezlglich keine Verbotstatbestdnde nach §44 Abs.1 Nr. 4
BNatSchG vor.

Als Anhang IV Arten der FFH-Richtlinie wurden sieben Arten einer artenschutzrechtlichen Pru-
fung unterzogen. Dabei handelt es sich um 4 Fledermausarten (GroR3er Abendsegler, Mickenfle-
dermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus), eine Reptilienart (Zauneidechse) und 2 Am-
phibienarten (Kammmolch, Knoblauchkréte). Des Weiteren wurden die Artengruppen der Maus-
ohrfledermause, Langohren und Nyctaloide als prifrelevant eingestuft. Die erfassten 47 Brutvo-
gelarten wurden als prifrelevante europaische Vogelarten einer artenschutzrechtlichen Prifung
unterzogen. Bei Einhaltung der vorgesehenen Vermeidungs- und MinderungsmalRnahmen sind
fur alle potenziell durch die Umsetzung der Planung betroffenen Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie sowie fur die europaischen Vogelarten keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwar-
ten. Eine Verletzung der Verbote geman § 44 Absatz 1 BNatSchG kann daher ausgeschlossen
werden.

Durch die Umsetzung der Planung kann sich die Versiegelung im Plangebiet um maximal
11.859 m? erhéhen. Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzungen und anthropogenen Vorbelas-
tungen sind unter Berlicksichtigung der KompensationsmaRnahmen keine erheblichen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Flache zu erwarten.

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere menschliche Gesundheit,
sind bei Durchfihrung von MafRnahmen zur Minderung der Luftschadstoffemissionen nicht zu
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erwarten. Laut der vorliegenden Schallgutachten werden auch keine Konflikte durch die geplante
Nutzung entstehen.

Erhebliche Auswirkungen der Planumsetzung auf die Schutzguter Luft, Klima, Landschaft sowie
Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sind nicht zu erwarten.

Die systematische Untersuchung der Wirkfaktoren des Vorhabens bei Planumsetzung auf
die Umwelt und die daraus abgeleitete Priifung der Erheblichkeit der Auswirkungen auf
die beeinflussbaren Schutzgiiter ergab, dass fiir keines der Schutzgiiter erheblich nach-
teilige Auswirkungen zu erwarten sind.
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LSG Oberes Polenz'félb

Lagebezug: ETRS 1989 UTM Zone 33N

Untersuchungsraum (Radius 1.100 m um Mittelpunkt SO1)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

"/ /| Fauna-Flora-Habitate-Gebiet (FFH, Stand 09/2003,
letzte Aktualisierung 05/2012)

Naturschutzgebiet (NSG, Stand 01/2024)
Landschaftsschutzgebiet (LSG, Stand 01/2024)

<<~ Flachennaturdenkmal (FND, Stand 01/2024)

Quelle: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Sachsischen Landesamtes
fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Ergebnisse der Selektiven Biotopkartierung (SBK)

- Biotope (IS SaND Biotope)
Monitoring FFH-LRT seit 2010
Sonderkartierung Feuchtgriinland 2017/2018, nicht flachendeckend
Waldbiotopkartierung 2006 - 2016, Aktualisierung seit 2021

- Biotope aus Pflegeflachen
Kartierung seit 2012 im Offenland

- Ergebnisse der selektiven Biotopkartierung vor 2010 (nur Offenland)
SBK2: Kartierung 1994 - 2002
SBK3: Kartierung 2006 - 2008, nicht flachendeckend

(Stand 07/2023)

gesetzlich geschitztes

Biotop (§ 30 BNatSchG
in Verbindung mit § 21

SéachsNatSchG) sonstiges Biotop
|:| flachenférmiges Biotop
— linienfdrmiges Biotop
@ e punktférmiges Biotop

Quelle: Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Sachsischen
Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

:l gesetzlich geschutztes Biotop
Quelle: MEP Plan GmbH, Stand 08/2024; Aktualisierung: GICON GmbH, Stand 12/2025

Schutzgebiete nach Wasserrecht
Uberschwemmungsgebiet (USG, Stand 12/2024)

74 /1 §72Abs. 2 Nr. 2 SachsWG

Quelle: Darstellung auf der Grundlage von Daten der unteren Wasserbehdrden
der Landkreise und kreisfreien Stadte und des Sachsischen Landesamtes fiir
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
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Umweltbericht (Entwurf) zum
Bebauungsplan ,,Alte NapoleonstralRe* Stadt Stolpen

@
FND Polenzleite unteijhalb dem H’eesé,lic"hter Steinberg

| TITEL

MASSSTAB

P § Schutzgebiete nach Naturschutz- und Wasserrecht 1:25.000
I 3 . r -\ % . BLATTFORMAT BEARBEITET

/ - ) 420x297
Quelle DATIK25' GeoSN, dl-de/by-2-0 - ~ T r 5% / ‘
' . . = A8 % 31.12.2025 DHI
3343'4000 3343'6000 3343'8000 GICO N GrofRmann Ingenieur Consult GmbH 01219 Dresden Tiergartenstrale 48 252105"/6"6%?1 G015 REVISIGN

st g G Stammsitz Dresden

Telefon: +49 351 47878-0 Telefax: -78 eMail: info@gicon.de [0 exrnr. G220071RP.4654.0D1
— ————




	03_Umweltbericht_Alte Napoleonstraße_Entwurf
	220071G014
	220071G015

